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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

1 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/FW 
RKN/ Zentrum 

Kreishandbuch nur noch digital und nicht mehr als gedruckte Version 
S. 46 ff, Produkt 010.111.010 „Büro des Landrates und Kreistages“ 

 
Das Kreishandbuch soll grundsätzlich nur noch in digitaler Form (im Kreistagsinformati-

onssystem) veröffentlicht und nicht mehr als gedrucktes Exemplar herausgegeben wer-
den. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

I/010 

Der Beschluss aus dem Fi-

nanzausschuss zur Digitali-

sierung des Kreistagshand-

buches ist umgesetzt. Das 

Handbuch ist im Ratsinfor-

mationssystem verfügbar. 

Stand 30.11.2023: 

erledigt 

2 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Einrichtung eines Sonderfonds für die Implementierung einer Projektpartner-
schaft mit einer Kommune in der Ukraine 

S. 54 ff, Produkt 010.111.015 „Pflege partnerschaftlicher Beziehungen“ 

 
Aufgrund des Kreistagbeschlusses vom 14.12.2022 soll der Rhein-Kreis Neuss den Aufbau 

einer Projektpartnerschaft mit einer/einem ukrainischen Stadt/Kreis prüfen. Weiterhin soll 
eine entwicklungspolitische Zusammenarbeit initiiert werden. 

 

Für eine erste Anbahnungsphase soll ein Sonderfonds i.H.v. 25.000 € eingerichtet werden. 
 

Aussprache: 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ziehen diesen Antrag zurück und möchten 5.000 € in 

den Haushalt für die Bewerbung um Fördermittel des Landes i.H.v. 50.000 € für die So-
forthilfe in der Ukraine einstellen.  

 

 
Der Landrat informiert: Im Haushalt sind 100.000,- € für die Beteiligung an einem Projekt 

zum Wiederaufbau in der Ukraine eingestellt. Der Betrag von 5.000 € wird aus den bereits 
eingeplanten Mitteln zur Verfügung gestellt. 

 
 

Antrag zu-
rückgezogen 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

3 

Gemeinsamer 
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Erweiterung der Partnerschaften des Kreises 

S. 54 ff, Produkt 010.111.015 „Pflege partnerschaftlicher Beziehungen“ 
 

Es sollen mehr Partnerschaften mit Kreisen/Landkreisen in Europa auf Augenhöhe ge-

pflegt und primär Projekte in fokussierenden Bereichen wie Klima-Technologien, Digitali-
sierung und Stadtplanung sowie Wirtschaft und Forschung angestrebt werden. 

 
Die Verwaltung wird gebeten, 

1. geeignete Partnerkreise anhand von Kriterien, die für den Rhein-Kreis Neuss rele-

vant sind, zu suchen/evaluieren, um eine themenspezifische Erweiterung der jet-
zigen europäischen Partnerschaften zu ermöglichen. Die Partner sollen sich auf 

Augenhöhe befinden, wo jeder vom anderen profitieren kann; eine Win-Win-Situ-
ation für beide Seiten. 

2. bei der Suche soll der Fokus insbesondere auf die Bereiche Klima-Technologien, 
Digitalisierung, Stadtplanung sowie Wirtschaft und Forschung gelegt werden. In 

Nachbarregionen, wie z.B. Dänemark oder die Niederlande, gibt es bereits 

erfolgversprechende Projekte zur Reduzierung des CO² Ausstoßes oder moderne 
Klima-Technologien wie CCS (Carbon Capture and Storage). 

3. zu prüfen, welche Fördermöglichkeiten der EU, des Bundes und Landes NRW vor 
diesem Hintergrund genutzt werden können. Dabei sind die Anregungen des 

Bundespräsidenten Steinmeier, der während der Covid-Pandemie die Kommunen 

dazu aufgerufen hat, den kommunalen Austausch auf europäischer Ebene zu in-
tensivieren, mit einzubeziehen. 

 
Hierfür sollen 10.000 Euro in den Kreishaushalt eingestellt werden. 

 

Aussprache: 
Bündnis 90/Die Grünen weisen darauf hin, dass nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte im 

Vordergrund stehen dürften. Offene Kriterienfindung bei der Wahl einer Partnerschaft 
muss gegeben sein. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

III/ZS 5 

Der Rhein-Kreis Neuss ist 

Mitglied im RGRE. Die Ver-

waltung hat mit der Ge-

schäftsstelle der Deutschen 

Sektion vereinbart, auf zwei 

Wegen nach Partnerkreisen 

in folgenden EU-Ländern zu 

suchen: England, Irland, 

Frankreich, Italien, Spanien 

und Griechenland: Einmal 

wird eine ausführliche PPP 

über das (Wirtschafts-)Profil 

und die Standortstärken des 

Rhein-Kreises Neuss zusam-

men mit einem ergänzen-

dem Fragebogen in die Part-

nerschaftsdatenbank einge-

stellt, zum zweiten  werden 

diese Unterlagen parallel an 

die nationalen Geschäfts-

stellen des RGRE in den o.a. 

Ländern gesendet mit der 

Bitte um aktive Verbreitung 

des Gesuches nach einem 

gleich stark aufgestellten 

Partnerkreis. 

Die beschlossene Wiederbe-

lebung der Kooperation mit 

dem portugiesischen Kreis 

Grandola stand vorrangig 

im Zeichen der Förderung 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

von Jugendkontakten. 

Hierzu am 18.09.23 ein Tref-

fen fand von Dezernent Stil-

ler mit der Generalkonsulin 

Portugals, Frau Nabais, 

statt. 

Stand 30.11.2023: 

Der RGRE hat die Weiterlei-

tung des Partnerschaftsge-

suches des Rhein-Kreises 

Neuss an die nationalen 

RGRE-Sektionen bestätigt 

und gibt Rückmeldung so-

bald ein Kreis aus einem der 

fünf EU-Länder Interesse 

haben sollte. 

Auf Einladung der Kreisver-

waltung Grandola war De-

zernent Stiller vom 21. bis 

23.11.2023 dort zu Besuch 

und es wurde vereinbart, in 

2025 die Jugendprojekte 

wieder aufzunehmen (Teil-

nahme am jährlichen Ju-

gendlager und Bereitstel-

lung von Praktika in Unter-

nehmen des Rhein-Kreises 

Neuss für portugiesische Ju-

gendliche. 
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-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Stand 15.02.2024: 

Die Abfragen beim RGRE ha-

ben zu keiner passenden 

Rückmeldung von Gebiets-

körperschaften (Größenord-

nung) aus den EU-Ländern 

geführt. 

Eine zusätzliche Anfrage bei 

der Staatskanzlei NRW mit 

der Bitte um Ansprache von 

Städten/Kreisen in den Part-

nerregionen von NRW 

Hauts-de-France (Frank-

reich) und Piemont (Italien) 

haben zu einer vorsichtig 

optimistischen Rückmel-

dung geführt, dass sich hier 

ein Interesse zeigen könnte, 

(bisher ohne positive Ant-

wort). 

Mit der Region Noord-Lim-

burg und der euregio-Ge-

schäftsstelle wird es in Kürze 

ein Gespräch übe die Mög-

lichkeit einer thematischen 

Partnerschaft geben. 
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Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

4 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Konzepterstellung Feierlichkeiten „50 Jahre Rhein-Kreis Neuss“ (2025) 
S. 57 ff, Produkt 010.111.020 „Presse-/Öffentlichkeitsarbeit/ServiceC.“ 

 

Erstellung eines Konzeptes hinsichtlich der Planung von Feierlichkeiten zum Jubiläum  

„50 Jahre Rhein-Kreis Neuss“.  

Das Konzept soll sowohl der inhaltlichen/organisatorischen Ausgestaltung des Jubiläums-

jahres dienen, als auch den hierfür notwendigen finanziellen Rahmen umreißen.  

 

Im Sinne eines Vorratsbeschlusses sollen für das Finanzplanungsjahr 2025 Mittel i.H.v. 
zusätzlich 100.000 € eingeplant werden. 

 
Aussprache: 

Die SPD merkt an, dass bei der Planung alle Fraktionen beteiligt werden müssen. 
 

Einstimmig 
beschlossen 

I/013 

Konzept ist in Erarbeitung 
und wird im Laufe des Jah-
res fertiggestellt. 

Stand 30.11.2023: 

Das Konzept wurde am 27. 
November im Kulturaus-
schuss vorgestellt. 

 
erledigt 

5 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Organisation einer Fachforums-Veranstaltung „Bezahlbares Wohnen für alle 

Bevölkerungsschichten im Rhein-Kreis Neuss“ 

S. 57 ff, Produkt 010.111.020 „Presse-/Öffentlichkeitsarbeit/ServiceC.“ 

 

Die Verwaltung wird beauftragt: 

1. Der Rhein-Kreis Neuss bringt die Organisation einer Fachforums-Veranstaltung 

„Bezahlbares Wohnen für alle Bevölkerungsschichten im Rhein-Kreis Neuss“ auf 

den Weg. 

2. Hierfür erarbeitet die Kreisverwaltung ein Konzept, das die Involvierung rele-

vanter Akteur*innen im Rhein-Kreis Neuss, wie die kreisangehörigen Kommu-

nen, Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften, Bauträ-

ger und Verbände sowie die Heranziehung von wissenschaftlichen Akteur*in-

nen vorsieht. 

3. Thematische Schwerpunkte des Fachforums sollen in diesem Sinne die Diskus-

sion der Handlungsbedarfe im Rhein-Kreis Neuss beim Thema Wohnen, die Ko-

ordination der Aktivitäten zwischen den Ebenen, Fördermöglichkeiten durch 

Bund und Land bzw. die  

Einstimmig 
beschlossen 

I/013 

Die Veranstaltung findet 
am 25.11. von 14:00–16:30 
Uhr im Kreissitzungssaal 
Grevenbroich statt.  
Eingebunden werden als 
Referenten das MHKBD 
NRW (angefragt, noch of-
fen), InWIS (Torsten Böl-
ting), Neusser Immobilien-
börse (Alexander Busch) 
VdW Rheinland/Westfalen 
(Alexander Rychter) sowie 
die Service- und Koordinie-
rungsgesellschaft für preis-
günstigen und bezahlbaren 
Wohnraum Rhein-Kreis 
Neuss (Hr. Kirchner). 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

konkrete Rolle des Landes als Unterstützung der Kommunen bei Wohnungs- 

bauprojekten, Koordination der Nachfrageseite nach Recyclingmaterial bei Bau-

stoffen und die Entwicklung von Modellprojekten sein. 

 

Für die Durchführung des Fachforums sollen im Haushalt 2023 zusätzlich 10.000,- € 

veranschlagt werden. 

 

Stand 30.11.2023: 

Die Veranstaltung hat am 
27.11. stattgefunden. 

erledigt 

6 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Regionale Lebensmittelversorgung 
S. 57 ff, Produkt 010.111.020 „Presse-/Öffentlichkeitsarbeit/ServiceC.“ 

 

Die Verwaltung wird gebeten: 
 

1. Die für den Kreishaushalt 2022 beantragten Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur 
Bekanntmachung des digitalen Direktvermarktungsführers für unsere Region aus 

2022 in 2023 zu übertragen; 
2. Anhand der Ergebnisse der durch die Landwirtschaftskammer erarbeiteten Mach-

barkeitsstudie Strukturen zu schaffen um die regionalen Produkte in den Kanti-

nen und Mensen vor Ort zu bringen. 
 

Aussprache: 
CDU zieht Ziffer 1 des Antrages zurück, da die 40.000 € bereits über die EÜ zur Verfü-

gung gestellt werden. Ziffer 2 des Antrages wird in den Fachausschuss verwiesen. 

 

Antrag zu-
rückgezo-
gen, mit 

Verweis in 
den Fach-
ausschuss 

I/II 
013 

Kampagne startet ab dem 
18.9. mit Anzeigen in diver-
sen Printprodukten, Spots 
und redaktioneller Bericht-
erstattung bei News 89,4 
sowie Social Media Wer-
bung und ist mit der Land-
wirtschaftskammer NRW, 
der Kreis-Landwirtin sowie 
der Kreisbauernschaft ab-
gestimmt. 

Stand 30.11.2023: 

Die Kampagne ist abge-
schlossen und hat zu deut-
lich höheren Zugriffszahlen 
auf den Direktvermark-
tungsführer Landservice.de 
geführt. 

erledigt 
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Antragsteller 
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Antrag 
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nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

7 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Werbeaktion für Beruf und Ausbildung Notfallsanitäter und Erzieher 

S. 57 ff, Produkt 010.111.020 „Presse-/Öffentlichkeitsarbeit/ServiceC.“ 
 

Durch eine gezielte Werbeaktion soll in diesem Jahr für die Berufe Notfallsanitäter und 
Erzieher und die jeweilige Ausbildung dazu geworben werden. 

 
Hierfür sollen zusätzliche Mittel i.H.v. 20.000 € bereitgestellt werden. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

III/32/ 
V 

Eine erste verwaltungs-in-
terne Abstimmung hat 
stattgefunden.  

Stand 30.11.2023: 

Die Thematik ist seitens Amt 

32 im laufenden Jahr auf-

grund der zwingend erfor-

derlichen Priorisierung von 

Aufgaben im Zuge der Um-

strukturierung der Abtei-

lung 32.2 nicht weiterver-

folgt worden. 

Stand 15.02.2024: 

Die Arbeit soll in Zusammen-

arbeit mit 013 im Jahr 2024 

vorangebracht werden. 

8 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Bezuschussung von Kantinenessen für Mitarbeitende der Kreisverwaltung 

S. 89 ff, Produkt 010.111.091 „Allgemeine Personalwirtschaft“ 
 

Erstellung und Umsetzung eines Finanzierungskonzeptes zur Bezuschussung von Kanti-

nenessen für Mitarbeitende der Kreisverwaltung. 

Dieses soll die Bezuschussung von Essen in der Kantine des Elisabethkrankenhauses Gre-

venbroich für Mitarbeitende der Kreisverwaltung vorsehen. Die Bezuschussung soll sich an 

dem aktuell für Mitarbeitende des Krankenhauses gewährten Zuschusses zum Essenspreis 

orientieren.  

Gleichsam soll das Konzept eine gleichwertige Leistung für Mitarbeitende der Verwaltung 

im Kreishaus Neuss beinhalten      

Die hierfür notwendigen Mittel sollen in Form einer Spitzabrechnung durch die Kreisverwal-

tung ermittelt werden.     

Einstimmig 
beschlossen 

I/ZS 3 

Eine Realisierung einer Ko-
operation mit der Kantine 
im Rheinland-Klinikum Gre-
venbroich, die inzwischen 
von einem privaten Betrei-
ber geführt wird, zeigt sich 
aus vergaberechtlichen 
Gründen schwierig. Hier 
müsste nach Rücksprache 
mit der Rechnungsprüfung 
ggfs. eine Ausschreibung 
erfolgen, bei der eine kon-
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Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

krete Leistungsbeschrei-
bung auch aufgrund der 
schwer kalkulierbaren Men-
genangaben kaum möglich 
erscheint. Zudem hat der 
neue Caterer die Preise er-
höht, die Resonanz in der 
Belegschaft auf dieses An-
gebot ist sehr zurückhal-
tend und die Qualität und 
Menge des Essens wurde 
zuletzt häufiger bemängelt. 
Eine Umfrage in der Beleg-
schaft hat ergeben, dass 
über 70 % der Mitarbeiten-
den nicht bereit sind, mit-
tags länger als 30 Minuten 
Pause einzulegen. Insoweit 
muss ein Angebot sehr nah 
an den Dienstgebäuden 
sein. 
Die Verwaltung befindet 

sich aktuell in Gesprächen 

mit der Sparkasse Neuss, 

um über die Kantinen in 

Neuss und Grevenbroich ein 

Angebot der Mittagsver-

pflegung sicherzustellen. 

Hierzu berechnet die Spar-

kasse aktuell die Auslastung 

der Kantinen und möchte 

dann auf den Rhein-Kreis 
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nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Neuss zukommen. Die Spar-

kasse hat um etwas Geduld 

gebeten und eine Rückmel-

dung zugesichert. 

Stand 30.11.2023: 

Über die Sparkasse Neuss ist 

derzeit leider keine Koope-

ration möglich. Die Verwal-

tung hat jedoch Gespräche 

mit dem Caterer des Rhein-

land-Klinikums am Standort 

Grevenbroich geführt. Hier 

soll in Kürze ein Angebot für 

eine Mittagsverpflegung zur 

Verfügung gestellt werden. 

Das Klinikum möchte dies-

bezüglich noch eine Subven-

tionierungs-Vereinbarung 

mit dem RKN abschließen 

und arbeitet eine solche der-

zeit aus. Die Verwaltung be-

absichtigt je Mahlzeit einen 

Zuschuss in Höhe von 3,00 € 

zu gewähren. Das Essen 

könnte in der Krankenhaus-

Kantine auch abgeholt wer-

den. Um auch den Standort 

Neuss bedienen zu können, 

soll zusätzlich die Koopera-

tion mit einem Lieferdienst 
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mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

(mealmates) geprüft wer-

den. Auch hier mit einem 3 

€-Zuschuss zur Mahlzeit, 

einheitlicher Anlieferungs-

ort jeweils in den Kreishäu-

sern Grevenbroich und 

Neuss. 

Stand 15.02.2024: 

Umsetzung erfolgt. Es be-

steht die Möglichkeit, die 

Kantine im Rheinland-Klini-

kum Grevenbroich so-wie 

die im Lukas-Krankenhaus 

und ebenfalls in Dormagen 

zu nutzen. Aktuell wird mit 

einem Caterer über weitere 

Möglichkeiten, auch für das 

Kreishaus Neuss, gespro-

chen. 

9 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Bonusprogramm für Kreismitarbeitende 

S. 89 ff, Produkt 010.111.091 „Allgemeine Personalwirtschaft“ 
 

Die Verwaltung schafft die Voraussetzungen zur Einführung eines Bonusprogrammes für 

die Mitarbeitenden. Die Ergebnisse werden im nächsten Personalausschuss vorgestellt. 
 

Zur Umsetzung werden 50.000 € in den Haushalt eingestellt. 
 

Einstimmig 
beschlossen 

I/ZS 3 

Die Kreisverwaltung plant, 

ein Fitnessangebot über das 

Unternehmen „Urban 

Sports Club“ anzubieten, 

mittels dessen Mitarbei-

tende der Kreisverwaltung 

eine Vergünstigung beim 

Mitgliedsbeitrag erhalten 

können. 
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(Fraktion) 
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Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Parallel wird derzeit noch 

geprüft, inwieweit mögliche 

Zuschüsse zu versteuern wä-

ren und Auswirkungen auf 

die Sozialversicherung ha-

ben. 

Mit einer Mitgliedschaft bei 

Urban Sports Club hätten 

Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter die Möglichkeit, bei 

unterschiedlichen Fitness-

Studios in unterschiedlichen 

Orten Sport- und Kursange-

bote anzunehmen und auch 

frei zu trainieren. Die zur 

Verfügung gestellten Mittel 

in Höhe von 50.000 € sollen 

für diesen Zweck eingesetzt 

werden, sofern dies recht-

lich möglich ist. 

Stand 30.11.2023: 

Der monatliche Freibetrag 

von 600 € gem. § 3 Nr. 34 

EStG (Gesundheitsförde-

rung) findet keine Anwen-

dung. In der „Umsetzungs-

hilfe zur steuerlichen Aner-

kennung von Arbeitgeber-

leistungen nach § 3 Nr. 34 
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Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

EStG“ des Bundesministeri-

ums der Finanzen sind die 

Voraussetzungen für eine 

Anerkennung relativ klein-

teilig geregelt. Ausdrücklich 

ausgenommen vom Freibe-

trag sind Mitgliedsbeiträge 

in Sportvereinen, Fitness-

Studios und ähnlichen Ein-

richtungen. Insofern stimmt 

ZS 3 der Einschätzung von 

Herrn Hennecke (Leitung 

RPA) voll zu. 

Es handelt sich bei der beab-

sichtigten Vereinbarung um 

eine sog. Firmenfitness-Mit-

gliedschaft. Die verbilligte 

Einräumung einer Mitglied-

schaft führt beim Arbeitneh-

mer zu einem steuer- und 

sozialversicherungspflichti-

gen geldwerten Vorteil. Die 

Höhe des Vorteils ist indivi-

duell zu ermitteln (üblicher 

Endpreis der Leistung am 

Abgabeort abzgl. 4% abzgl. 

Eigenanteil des Mitarbei-

ters). Die Höhe der vom 



13 
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Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Kreis zu leistenden Pau-

schalzahlung ist dabei uner-

heblich.  

Die Sachbezugspauschale 

(50 €) kann angewandt wer-

den, soweit die Grenze nicht 

überschritten wird. Dann er-

geben sich keine weiteren 

Aufwendungen für die Mit-

arbeiter oder den Kreis. Die 

Höhe des geldwerten Vor-

teils ist aber in jedem Einzel-

fall zu ermitteln und zu do-

kumentieren. Eine pau-

schale Bewertung ist hier 

nicht ausreichend. Bei je-

dem teilnehmenden Mitar-

beiter ist zu prüfen, ob ggfls. 

weitere geldwerte Vorteile 

(z. B. aus Arbeitgeberdarle-

hen, Sachprämien für Ver-

besserungsvorschläge o. ä.) 

bestehen. Wenn durch Zu-

sammenrechnung 50 € 

überschritten werden, ist 

der Gesamtbetrag des geld-

werten Vorteils steuer- und 

sozialversicherungspflich-

tig. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Die für die Betriebliche Ge-

sundheitsförderung zustän-

dige Mitarbeiterin prüft der-

zeit neben „Urban Sports 

Club“ noch ein weiteres An-

gebot (Hansefit). 

Stand 15.02.2024: 

Die für die Betriebliche Ge-

sundheitsförderung zustän-

dige Mitarbeiterin arbeitet 

derzeit an der Erstellung ei-

nes Leistungsverzeichnisses 

für eine Ausschreibung der 

Leistung. Die Vergabestelle 

beim RPA ist involviert. 

10 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Kostenübernahme des 49-Euro-Tickets für Mitarbeitende der Kreisverwaltung 

S. 89 ff, Produkt 010.111.091 „Allgemeine Personalwirtschaft“ 
 

Prüfung der Subventionierung des Ticketpreises des 49-Euro-Tickets für die Mitarbeiten-
den des Kreises. Die Ergebnisse der Analyse sollen in der nächsten Sitzung des Personal-

ausschusses vorgestellt werden. 

 
Um schnellstmöglich handlungsfähig zu sein, werden 50.000 € zur Umsetzung der Maß-

nahme in den Kreishaushalt 2023 eingestellt. 
 

Aussprache: 

Bündnis 90/Die Grünen erkundigen sich nach der Rechtslage im Beamtenrecht. Der Land-
rat klärt auf: Beamte dürfen nur Zuschüsse erhalten, sofern dies im Beamtenrecht bzw. 

der Besoldungsordnung vorgesehen ist. Dies ist derzeit nicht der Fall. Das Jobticket 

Einstimmig 

beschlossen I/ZS 3 

Für eine Bezuschussung der 

Jobticket gibt es derzeit 

keine Rechtsgrundlage; we-

der im Bereich der Beamtin-

nen und Beamten noch im 

Bereich des TVöD. 

Stand 30.11.2023: 

Es gibt unverändert keine 

neuen gesetzlichen oder ta-

riflichen Grundlagen für 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

wurde durch eine Rabattierung der Verkehrsbetriebe zur Verfügung gestellt. Da ein Groß-

teil der Mitarbeiteten beim Kreis im Angestelltenverhältnis steht, profitieren diese nach 
Ansicht von CDU und UWG vom vorliegenden Antrag. 

 

eine Legitimation, Zu-

schüsse zum 49-Euro-Ticket 

zu gewähren. 

Stand 15.02.2024: 

Noch kein neuer Sachstand, 

weder tariflich noch im Be-

amtenrecht zulässig. 

 
11 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Kommunale Wärmeplanung 

S. 112 ff., Produkt 010.111.120 „Neu-, Um- und Erweiterungsbau“ 
 
Die Verwaltung wird gebeten: 

1. einen sogenannten „Versorgungsatlas“ bzw. eine kommunale Wärmeplanung im 

Rahmen einer durch den Rhein-Kreis Neuss koordinierten Zusammenarbeit mit den 

kreisangehörigen Kommunen zu erstellen. Dieser soll die vorhandenen Energiever-

sorgungsleitungen und existierenden Energiequellen im gesamten Kreisgebiet auf-

zeigen; ergänzend aufzuführen wären mögliche, bislang aber nicht genutzte Wär-

mequellen, um eine verstärkte Nutzung dieser bereits vorhandenen Quellen zu-

künftig zu ermöglichen. 

2. zu prüfen, ob hierbei Fördermittel und Unterstützung durch das Programm von 

NRW.Energie4Climate in Anspruch genommen werden können; 

3. auf dieser Grundlage festzustellen, für wie lange diese Form der Energieversorgung 

sichergestellt werden kann und ob zugleich perspektivische Potenziale zur Imple-

mentierung erneuerbarer Energiequellen – und wenn ja, welche – an den Stand-

orten vorhanden sind. Dies soll durch eine Abfrage bei Energieversorgern und et-

waigen Planungsbehörden sowie durch eine Potenzialanalyse für weitere Photovol-

taikanlagen im Bereich der Liegenschaften des Kreises erfolgen; 

 

4. zu prüfen ob und wo im Kreisgebiet Tiefengeothermie möglich und realisierbar ist. 

Um eine Umsetzung nach vorrangiger Prüfung von Fördermöglichkeiten gewährleisten zu 
können, werden Mittel i.H.v.  50.000 EUR in den Kreishaushalt 2023 eingestellt.  

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
61 

Bei den Kommunen wird ab-

gefragt, wie sie die Wärme-

planung vornehmen werden 

und ob eine Koordination 

gewünscht wird. 

Stand 30.11.2023: 

Die Abfrage bei den Kom-

munen wird derzeit ausge-

wertet und anschließend 

eine Definition der mögli-

chen Koordinationsaufga-

ben vorgenommen. 

Stand 15.02.2024: 

Sieben Kommunen haben 

einen Förderantrag zur Er-

stellung einer kommunalen 

Wärmeplanung gestellt 

bzw. bereits den Antrag po-

sitiv beschieden bekommen; 

teilweise wird auch schon 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Sofern projektbezogene Bedarfe hinsichtlich der Personalressourcen zur Durchführung 

der beantragten Schritte seitens der Verwaltung erkannt werden, sollen diese entspre-
chend gedeckt werden. 

 

Aussprache: 
Die SPD merkt an, dass die Zuständigkeit für die Wärmeplanung bei den Städten und Ge-

meinden liegt. Der Landrat erklärt, dass der Kreis vorerst koordinierend tätig sein wird 
und die Grundlagenermittlung vornimmt, bis ein Gesetz eindeutige Zuständigkeiten 

schafft. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln solle geprüft werden, die Einstellung 

von projektbezogenem Personal kann notwendig werden. 
 

Hinweis der Verwaltung: 
Die Veranschlagung der Mittel erfolgt bei Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung/Struk-

turwandel“ 

 

ein Wärmekataster erstellt. 

Nach Abschluss des Verfah-

rens werden die Daten dem 

Kreis zur Verfügung gestellt 

und der Austausch zur Um-

setzung und Fortschreibung 

der Wärmeplanung von der 

Kreisverwaltung begleitet. 

12 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Koordinierende Rolle des Kreises bei der Umsetzung des Masterplans Ladeinf-

rastruktur II 
S. 112 ff., Produkt 010.111.120 „Neu-, Um- und Erweiterungsbau“ 

 

Mit dem Ziel der Schaffung einer flächendeckenden, bedarfsorientierten und homogen or-
ganisierten Ladeinfrastruktur im Kreisgebiet im Sinne der Mobilitätswende wird die Ver-

waltung gebeten,  gemeinsam mit den Kommunen auf Basis des Masterplans Ladeinfra-
struktur II der Bundesregierung und nach der Vorlage für lokale Masterpläne der Natio-

nalen Leitstelle Ladeinfrastruktur (NLL) einen lokalen Masterplan für den Rhein-Kreis 

Neuss im Einvernehmen mit den ansässigen Energieversorgungsunternehmen und weite-
ren Akteuren zu erstellen.  

In diesem Zusammenhang soll ebenfalls der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge an Kreisliegenschaften geprüft werden. 

 
Für die Umsetzung des Prozesses sollen zusätzliche Mittel i.H.v. 50.000 € im Haushalt 

2023 veranschlagt werden. 

Sofern projektbezogene Bedarfe hinsichtlich der Personalressourcen zur Durchführung 
der beantragten Schritte seitens der Verwaltung erkannt werden, sollen diese entspre-

chend gedeckt werden. 

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
61 

Mangels Personalressour-

cen noch nicht angegangen. 

Stand 30.11.2023: 

Die Verwaltung eruiert der-

zeit erste Kooperationsmög-

lichkeiten mit der Firma 

EnBW. 

Der Masterplan wurde man-

gels Personalressource noch 

nicht begonnen. 

Stand 15.02.2024: 

unverändert 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Hinweis der Verwaltung: 

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt bei Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung/Struk-
turwandel“. 

 

13 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Potenzialanalyse Photovoltaikanlagen auf Park- und Freiflächen 
S. 112 ff., Produkt 010.111.120 „Neu-, Um- und Erweiterungsbau“ 

 
Die Verwaltung wird gebeten, möglichst alle größeren Park- oder gegebenenfalls Frei-

flächen,  

die sich im Eigentum des Kreises befinden, auf ihre Potenziale zur Errichtung von Photo-
voltaikmodulen – gegebenenfalls in überdachender Bauweise – hin zu überprüfen. 

 
Um im Falle einer positiven Analyse schnellstmöglich handlungsfähig zu sein, sind Mittel 

in Höhe von 100.000 EUR in den Kreishaushalt 2023 einzustellen. 
 

Modifizierter Antrag nach Aussprache: 

Herr Vieten erklärt, dass es bereits eine Potentialanalyse (aus dem Jahr 2019) für Ge-
bäude und Parkflächen gibt. Diese bescheinigt nur sehr geringe Potentiale für Photovolta-

ikanlagen für im Eigentum des Kreises befindliche Flächen. Eine Prüfung von Freiflächen 
soll durchgeführt werden. Auf Wunsch der SPD muss die Analyse zunächst im Fachaus-

schuss vorgestellt werden, erst danach kann mit dem Bau einer Anlage begonnen wer-

den. 
 

Einstimmig 
beschlossen 

VI/65 

Die Untersuchung von PV-

Anlagen auf Parkflächen der 

kreiseigenen Liegenschaf-

ten wurde bereits unter-

sucht, es wird verwiesen auf 

TV PKU v. 18.11.2021-Vorla-

gen Nr.68/0927/XVII/2021. 

Die Parkplatzflächen wur-

den nochmals von 65 über-

prüft. Geeignete Freiflächen 

befinden sich nicht unter 

den von 65 betreuten Lie-

genschaften. Eine Zusam-

menstellung der Ergebnisse 

wird im nächsten  

Planungs-, Klima- und Um-

weltausschuss vorgestellt 

Stand 30.11.2023: 

Die Ergebnisse des Prüfauf-

trages wurden im PKU am 

26.10.2023 vorgestellt. Da-

nach sind derzeit keine ge-

eigneten Flächen zur Reali-

sierung vorhanden. Die Pro-

jektgruppe „Photovoltaik“ 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

im Baudezernat wird zu-

nächst das Ausbaupro-

gramm der PV-Anlagen auf 

kreiseigenen Dächern kon-

sequent weiterführen. Bei 

zukünftigen Planungen an 

Parkplätzen erfolgt eine 

neuerliche Überprüfung und 

Behandlung im Ausschuss.  

Stand 15.02.2024: 

 

14 
SPD, Bündnis 
90/Die Grünen 

Schaffung von zwei öffentlichen Trinkwasserentnahmestellen im Bereich der 

Gebäude der Kreisverwaltung in Grevenbroich und Neuss 
S. 116 ff, Produkt 010.111.121 „Bauunterhaltung“ 

 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt im Bereich der Gebäude der Kreisverwaltung in Gre-

venbroich und Neuss jeweils eine öffentliche Trinkwasserentnahmestelle – mit hygienege-

rechter Bedarfsanforderung und ohne dauerhaften Durchfluss - zu schaffen.  
Für die Schaffung dieser zwei Entnahmestellen werden im Haushalt 2023  

15.000 Euro zur Verfügung gestellt. 
 

Modifizierter Antrag nach Aussprache: 
Die Anschaffungskosten eines Brunnens belaufen sich auf ca. 15.000 €, daher wird zu-

nächst ein Brunnen am Kreishaus in Neuss aufgestellt. Hier gibt es erheblichen Publikums-

verkehr. Zudem steht im Kreishaus in Grevenbroich eine Vielzahl an Wasserspendern der 
Öffentlichkeit zur Verfügung. 

 
 

Einstimmig 
beschlossen 

VI/65 

IM PKU vom 26.10.23 wurde 

das Thema behandelt und 

mitgeteilt, dass das Baude-

zernat den TW-Brunnen am 

Standort Kreishaus Greven-

broich - Haus der Gesund-

heit in diesem Jahr realisie-

ren wird. Aufträge sind er-

teilt. 

Stand 15.02.2024: 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

15 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Bivalente Systeme beim Austausch und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen 

S. 120 ff, Produkt 010.111.122 „Zentrales Gebäudemanagement/Interne Dienste“ 

 

Sowohl als Beitrag zum Klimaschutz als auch zum Energiesparen werden im Kreishaus-
halt 500.000 € bereitgestellt, um beim Austausch von älteren, abgeschriebenen Wär-

meerzeugungsanlagen genauso wie bei bestehenden Anlagen bivalente Systeme zu in-
stallieren. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

VI/65 

Das Amt für Gebäudewirt-

schaft tauscht derzeit alte 

Heizungsanlagen aus und 

überprüft den Einsatz der 

Mittel für die Installation bi-

valenter Heizungssysteme z. 

B. in den Sporthallen der Be-

rufsbildungszentren. Ein ge-

nauer Sachstand wird im 

nächsten Planungs-, Klima- 

und Umweltausschuss vor-

gestellt. 

Stand 30.11.2023: 

Der Vorschlag des Baude-

zernats wurde im PKU am 

26.10.23 behandelt. Die HH-

Mittel sollen zur Errichtung 

von klimafreundlichen De-

ckenstrahlheizungen mit 2 

Wärmepumpen im BBZ GV 

Sporthalle verwendet wer-

den, da hiermit hohe Ener-

giekosten gesenkt und THG-

Immissionen reduziert wer-

den können. Die Maßnahme 

befindet sich in Ausführung.  

Stand 15.02.2024: 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

16 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Strukturoptimierung der Verwaltungsaufgaben im Rhein-Kreis Neuss 

S. 132 ff, Produkt 010.111.124 (SSD) „Verwaltungsdigitalisierung“ 

 

Erstellung einer Studie, die ermittelt, welche Ressourcen benötigt werden, um mit Mitteln 

der Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Rhein-Kreis Neuss strukturell optimieren zu kön-

nen.  

 

Mittels der Studie soll eine Vorlage erstellt und der Politik vorgelegt werden, wie diese 
strukturelle Optimierung in der Kreisverwaltung umgesetzt werden kann. Dies soll 

dann in den Masterplan Digitalisierung aufgenommen werden. 

Für die Erstellung der Studie werden Mittel i.H.v. 20.000 € in den Haushalt 2023 einge-
stellt. 

 

Aussprache: 
Der Landrat erklärt, dass die Organisationshoheit beim Landrat liegt. 

Weitere Beratung im Fachausschuss. 

Antrag zu-
rückgezo-
gen, mit 

Verweis in 
den Fach-
ausschuss 

I/ZS 2 
mit  

Unter-
stützung  
von VI 

 

17 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Kreis-Tierheim Oekoven 

S. 167 ff, Produkt 020.122.030 „Tiergesundheit, Tierschutz“, PSK 5318 0580 – Tierheim 

Oekoven 
 

Erhöhung des Ansatzes von derzeit 3.222 € auf 15.000 €. 
 

Aussprache: 
Finanzielle Belastungen für Tierheime sind extrem gestiegen durch höhere Energiekosten, 

höhere Behandlungskosten bei Tierärzten, höhere Futterkosten und sinkende Spenden. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

IV/39 

Von den 15.000 € wurden 

zunächst 5.000 € ausge-

zahlt. 

Nach Freigabe können die 

verbleibenden Mittel in 

Höhe von 10.000 EUR kurz-

fristig zur Verfügung ge-

stellt werden. 

Stand 30.11.2023: 

Die Auszahlung des gesam-

ten Betrages von 15.000,00 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

EUR ist mit Anordnung vom 

06.11.2023 abgeschlossen.  

Stand 15.02.2024: 

Die Auszahlung des gesam-

ten Betrages von 15.000,00 

EUR ist mit Anordnung vom 

06.11.2023 abgeschlossen. 

erledigt 

18 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Risikoanalyse zur Neuausrichtung des Katastrophenschutzbedarfsplanes  

S. 189 ff, Produkt 020.128.010 „Gefahrenabwehr, -vorbeugung“ + Stellenplan 

 
Für die Entwicklung eines Katastrophenschutzbedarfsplanes  

- soll ein externer Dienstleister beauftragt werden. 
Hierfür sollen zusätzliche Mittel i.H.v. 75.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt 

werden. 

- sollen zwei zusätzliche Stellen für die Durchführung der notwendigen Arbeiten 
geschaffen werden.  

 
 

Eine Stelle soll nach Möglichkeit vorrangig durch entsprechende Fördermittel finanziert 

werden, hilfsweise durch Mittel des Kreises. 
 

Der Erarbeitungsprozess soll in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen sowie 
den im Kreis tätigen Organisationen erfolgen. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

III/32 

Die Beauftragung ist bereits 

erfolgt. Die Firma Lülf+ hat 

den Auftrag erhalten. Es 

fanden bereits Abstim-

mungsgespräche mit allem 

am Katastrophen-schutz Be-

teiligten statt. 

In der nächsten Sitzung des 

Rettungsausschusses sollen 

die ersten Ergebnisse durch 

Lülf+ dem Ausschuss vorge-

stellt werden. 

Die erste Stelle wurde be-

reits zum 01.09.2023 durch 

einen neuen Mitarbeiter be-

setzt. Weiterhin fand ein 

weiteres Auswahlverfahren 

statt. Vermutlich wird zum 

Jahresende die zweite Stelle 

besetzt. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Stand 30.11.2023: 

Die Risikoanalyse ist fertig-

gestellt, die wesentlichen 

Ergebnisse wurden in der 

Sitzung des Fachausschus-

ses am 25.10.2023 durch die 

Firma LÜLF+ vorgestellt. 

Die beiden zusätzlich ge-

schaffenen Stellen im Kat-

Schutz sind besetzt. ZS 3 hat 

einen Antrag gestellt, um 

eine Finanzierung einer der 

beiden Stellen aus dem 

ÖGD-Pakt zu erhalten. 

Stand 15.02.2024: 

In der Sitzung des Aus-

schusses für Rettungswe-

sen, Feuer- und Katastro-

phenschutz am 25.01.2024 

wurde der Abschlussbericht 

der Firma LÜLF+ erneut be-

raten. Die Verwaltung wird 

auf Bitten des Ausschusses 

die Empfehlungen analysie-

ren und bis zum Finanzaus-

schuss im März daraufhin 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

überprüfen, ob sich Maß-

nahmen für die Haushalts-

planung 2024 ergeben. 

19 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Interkulturelle Trainings an Berufsschulen des RKN zur Förderung interkultu-

reller Kompetenz 
S. 264 ff, Produkt 030.243.010 „Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers“ 

 

Die Verwaltung wird gebeten 
1. ein auf die Berufsschulen des Rhein-Kreis Neuss ausgerichtetes Konzept zur 

Durchführung von interkulturellen Trainings zu entwickeln bzw. erfahrene Unter-
nehmen/Institutionen mit der Erstellung zu beauftragen. 

2. ein Pilotprojekt an einer Berufsschule im Rhein-Kreis Neuss mit Schülerinnen, 

Schülern und Lehrkräften der internationalen Klasse aufzusetzen und wissen-
schaftlich begleiten zu lassen. 

3. zu prüfen, welche Fördermittel des Landes NRW (bzw. Bundes oder auf europäi-
scher Ebene) vor dem Hintergrund des laufenden Strukturwandelprozesses sowie 

des einhergehenden Fachkräftemangels hierfür genutzt werden können. 

4. zu prüfen, inwieweit mit benachbarten Kreisen oder Städten, zum Beispiel Düs-
seldorf, Köln, Mönchengladbach, dem Kreis Mettmann und/oder dem Rhein-Erft-

Kreis, hierbei Kooperationen eingegangen werden können. 
5. den Schulausschuss in regelmäßiger Folge über den Fortschritt zu informieren 

und im Fall der Kooperation wiederkehrende Arbeitskreise durchzuführen. 
 

Für die Konzepterstellung, die Durchführung und wissenschaftliche Begleitung sowie Wir-

kungsanalyse kontinuierlicher interkultureller Trainings sollen 50.000 Euro in den Kreis-
haushalt eingestellt werden. 

 
Aussprache: 

Junge Flüchtlinge sollen bei der sozialen und beruflichen Integration unterstützt werden. 

Die Vermittlung der deutschen Sprache ist ein wichtiger Baustein zur Integration sowie 
die Vermittlung von Werten und Denk- und Handlungsmuster verschiedener Kulturen, da-

mit ein erfolgreicher Austausch stattfinden kann. 
 

Einstimmig 
beschlossen 

V/40 
mit  

Unter-
stützung 

von  
II/50 

Am 02.05.2023 wurde im 

Schulausschuss bereits be-

richtet (vgl. 

40/2550/XVII/2023).  

Zur weiteren Abstimmung 

und zum weiteren Vorgehen 

befindet sich Amt 40 mit 

Amt 50 im Austausch. Zur 

weiteren Planung stehen 

weitere amtsübergreifende 

Besprechungen an. 

Stand 30.11.2023: 

Ein gemeinsamer Termin 

von 40 mit 50 (KI), den IFK-

Koordinatoren, dem schul-

psychologischen Dienst und 

den Schulsozialarbeitern ist 

in Planung. 

Stand 15.02.2024: 

Ein gemeinsamer Termin 

von 40 mit 50 (KI), den IFK-

Koordinatoren, dem schul-

psychologischen Dienst und 

den Schulsozialarbeitern 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

hat am 17.01.24 stattgefun-

den. Bereits vorhandene un-

terschiedliche Angebote zur 

Förderung interkultureller 

Kompetenzen der Schülerin-

nen und Schüler in den Be-

rufskollegs wurden heraus-

gearbeitet. Diese und wei-

tere Angebote werden für 

ein nächstes Arbeitstreffen, 

das in Planung ist, aufgear-

beitet. 

20 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Barrierefreiheit Altes Rathaus Neuss-Holzheim 

S. 272 ff. Produkt 030.243.012 „Kreismedienzentrum“ 

 
Prüfung, ob ein barrierefreier Zugang zum 1. Obergeschoss möglich ist und ggfls. kurz-

fristige Umsetzung. 
 

Für die Umsetzung werden 100.000 € in den Haushalt eingestellt. 
 

Einstimmig 
beschlossen 

VI/65 

Die Ergebnisse der Prüfung 

der Barrierefreiheit durch 65 

werden in der nächsten Sit-

zung des Kulturausschusses 

am 27.11.2023 vorgestellt.  

Die Möglichkeiten des barri-

erefreien Ausbaus des Medi-

enzentrums wurden intensiv 

geprüft hat. Die vorliegen-

den Ergebnisse des Prüfauf-

trages und der Vorschlag 

der Verwaltung wird 65 im 

nächsten Kulturausschuss 

zur politischen Entschei-

dung vorgestellt. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Stand 30.11.2023: 

Im Kulturausschuss am 

27.11.2023 wurde das Er-

gebnis des Prüfauftrages 

vorgestellt, dass die barrie-

refreie Erschließung des 

Erdgeschosses mittels Hebe-

plattform inkl.  barrierefreie 

Ertüchtigung des Erdge-

schosses in geschätzter 

Höhe von 111.150 Euro vor-

sieht. Der Ausschuss hat zu-

gestimmt und die Verwal-

tung beauftragt, mit der 

Stadt Neuss bzgl. einer Kos-

tenbeteiligung zu verhan-

deln.  

Stand 15.02.2024: 

Das Hochbauamt befindet 

sich dazu in Gesprächen mit 

der Stadt Neuss. 

21 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Bildband „Sakralbauwerke im Rhein-Kreis Neuss 

S. 304 ff, Produkt 040.281.011 „Kulturpflege“ 

 
Auf Basis des im Jahr 1986 erschienen Werkes „Kirchen, Klöster und Kapellen im Kreis 

Neuss“ soll eine erneute Bestandaufnahme der bedeutenden Sakralbauten im Rhein-Kreis 
Neuss in Form eines Bildbandes erarbeitet werden. 

 

Hierfür sollen Mittel i.H.v. 25.000 € in den Kreishaushalt 2023 eingestellt werden. 

Einstimmig 
beschlossen 

Weitere 
Beratung im 

Kultur-
ausschuss 

V/40 

Der Rhein-Kreis Neuss hat 

im Jahre 1986 in erster und 

1992 in zweiter, überarbei-

teter Auflage eine 231 Seite 

starke und mit zahlreichen 

Illustrationen versehene 

Publikation zum Thema 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Aussprache: 

Durch neuere Fotos und Erklärungen soll Archivgut sichergestellt werden. Der Kreishei-
matbund wird ebenfalls beteiligt sein und die beantragten Mittel stellen nur einen Anteil 

an den Gesamtkosten dar. 

Die SPD regt an, die Antragsformulierung zu erweitern, dass prägende Bauwerke aller 
Religionsgemeinschaften erfasst werden. Ferner würde eine digitale Erstellung des Bild-

bandes Kosten einsparen. Die CDU verweist darauf, dass vor allem Senioren ein Buch be-
vorzugen, da sie 

nicht immer digitale Medien nutzen können. Insofern sollte der Bildband in gedruckter 

Version und digital erstellt werden. Bündnis 90/Die Grünen bitten zu prüfen, inwieweit 
Fördermittel vom Land beantragt werden können, um die Kosten zu senken. Die Fraktio-

nen verständigten sich darauf, den Antrag im Kulturausschuss vorzustellen und die kultu-
rellen Objekte dort näher zu bestimmen. 

 

Modifizierter Antrag nach Aussprache: 
 

1. Auf Basis des im Jahr 1986 erschienen Werkes „Kirchen, Klöster und Kapellen im 
Kreis Neuss“ soll eine erneute Bestandaufnahme der bedeutenden Bauwerke aller 

Religionen im Rhein-Kreis Neuss in Form eines Bildbandes erarbeitet werden. 
2. Zur Ausgestaltung wird in den Kulturausschuss verwiesen. 

3. Die Mittel sollen einen Sperrvermerk erhalten, der nur vom Kreisausschuss aufge-

hoben werden kann. 
 

„Kirchen, Klöster und Kapel-

len im Kreis Neuss“ heraus-

gegeben. Autoren der schon 

bald nach ihrem erstmali-

gen Erscheinen vergriffenen 

Schrift waren der damalige 

Kreisarchivar Dr. Karl Ems-

bach und der damalige Lei-

ter des Clemens Sels Muse-

ums Neuss Dr. Max Tauch. 

Mit Blick auf die 50jährige 

Wiederkehr der Entstehung 

des Kreises Neuss im Jahre 

2025 plant das Archiv im 

Rhein-Kreis Neuss einen neu 

gestalteten Band mit hoch-

wertigem Bildmaterial und 

allgemeinverständlichen 

Texten.  

Die Kulturverwaltung des 

Rhein-Kreises Neuss befin-

det sich in fortgeschrittenen 

Gesprächen mit einem re-

nommierten Verlag über die 

Realisierung des Buchpro-

jekts. Derzeit werden der in-

haltliche Rahmen abge-

steckt und die finanziellen 

Möglichkeiten geprüft. Im 

Rahmen dieser Gespräche 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

wird auch eine digitale bild-

liche Erfassung der Sakral-

bauwerke im Rhein-Kreis 

Neuss erörtert. Die Kultur-

verwaltung wird dem Kul-

turausschuss Bericht erstat-

ten. 

Stand 30.11.2023: 

Dem Kulturausschuss wurde 

in seiner Sitzung am 

27.11.2023 der aktuelle 

Stand berichtet:  

Vorgesehen ist eine Auflage 

von 3.500 Exemplaren mit 

dem Kreisheimatbund e.V. 

als Herausgeber, der Rhein-

Kreis Neuss unterstützt das 

Projekt und kauft dem Kreis-

heimatbund mit den zur 

Verfügung stehenden finan-

ziellen Mitteln Exemplare 

ab.  

Stand 15.02.2024: 

Derzeit werden die Ver-

tragsentwürfe seitens des 

Verlags geprüft. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

22 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Erhalt der Luftschutz- und Bunkeranlagen im Rhein-Kreis Neuss 
S. 304 ff, Produkt 040.281.011 „Kulturpflege“ 

 

Kontaktaufnahme zum Verein „Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss e.V.“ zur Erörterung 
folgender Punkte: 

 
- Kann der Verein weitere Luftschutzanlagen und historische Bunker in seine Pflege 

und Obhut nehmen? 

- Kann die Verwaltung den Verein unterstützen? 
 

Zur Unterstützung und Pflege der Luftschutzanlagen und – bunker im Kreisgebiet sollen 
ab 2023 jährlich 1.500 € in den Haushalt eingestellt werden.  

Einstimmig 
beschlossen 

V/40 

Eine Kontaktaufnahme mit 

dem Verein hat zwischen-

zeitlich stattgefunden. Der 

Verein, Luftschutzanlagen 

Rhein-Kreis Neuss e.V., be-

steht seit rund sechs Jahren 

und hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, die Geschichte des 

Luftschutzes im Rhein-Kreis 

Neuss zu erforschen, zu do-

kumentieren und der Öf-

fentlichkeit zugänglich zu 

machen. Der Verein möchte 

flächendeckend über alle 

vorhandenen Luftschutzan-

lagen im Kreisgebiet infor-

mieren und diese dokumen-

tieren. Es gibt rund 500 Luft-

schutzanlagen im Kreisge-

biet ohne die Gemeinde 

Rommerskirchen und die 

Städte Meerbusch und Jü-

chen. Es ist beabsichtigt, 

dem Verein eine jährliche 

Zuwendung in Höhe von 

1.500 € zur Verfügung zu 

stellen, damit dieser die Do-

kumentation weiterer Anla-

gen durchführen und seine 

Ergebnisse veröffentlichen 

kann.  
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Stand 30.11.2023: 

Für den Verein Luftschutz-

anlagen Rhein-Kreis Neuss 

e.V. wurde am 27.09.2023 

ein Zuwendungsbescheid in 

Höhe von 1.500 € für 2023 

erlassen. 

Stand 15.02.2024: 

Der Zuschuss wurde vom 

Verein am 9.10.2023 abge-

rufen, ein Verwendungs-

nachweis steht noch aus. 

23 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Neugestaltung der Homepage in den Bereichen Kultur, Freizeit und Tourismus 
S. 304 ff, Produkt 040.281.011 „Kulturpflege“ 

 
Die Verwaltung wird beauftragt: 

1. ein Konzept zu entwickeln, in dem das Kunst- und Kulturpotential des Rhein-Krei-

ses Neuss mit dem Tourismusthema zusammengeführt und als evidenter Stand-
ortfaktor in der „Energie-, Klima- und Fachkräftezeitenwende“ in der Region dar-

gestellt wird. Dabei sollte die zukunftsgerichtete Dimension der herausragenden 
Bedeutung von Kunst, Kultur und kulturelle Bildung mit Visionen der künftigen 

Gesellschaftsentwicklung herausgestellt werden, um Integration zu befördern 
und die positiven Elemente kultureller Vielfalt herauszustellen. 

2. auf der Grundlage dieses Konzepts eine Neugestaltung der Homepage des Rhein-

Kreises Neuss zu Kunst, Kultur und v.a. kultureller Bildung zu erarbeiten und um-
zusetzen, wobei auch die Mehrsprachigkeit berücksichtigt werden soll. 

3. den Aufbau und die Neugestaltung des Kultur-, Kunst- und Kulturbildungsportals 
auf den Einsatz „AI-basierter Systeme“ auszurichten, die den Informationsgrad 

für den 

Einstimmig 
beschlossen 

V/40 
i. V. m. 
I/13 

Die Entwicklung eines Kon-

zeptes, in der Größenord-

nung wie im Antrag be-

schrieben, müsste aufgrund 

der fehlenden personellen 

Kapazitäten extern verge-

ben werden. Hierfür fehlen 

jedoch die finanziellen Mit-

tel.  

Seitens des Kreises ist daher 

beabsichtigt, mit Priorität 

ein Ergebnis der interkom-

munalen Kulturentwick-

lungsplanung umzusetzen. 

Bereits in der Sitzung des Fi-

nanzausschusses am 

14.03.2023 wurde seitens 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Nutzer vervielfachen und sich mit den ständig entwickelnden Bedarfsstrukturen 

mit weiterentwickeln. 
4. zu prüfen, ob die Neuausrichtung und Bewerbung des Kunst-, Kultur- und Kultur-

bildungsbereiches inkl. der Zusammenführung mit dem Tourismus vor dem Hin-

tergrund des einschneidenden Strukturwandels und Fachkräftemangels durch 
Fördermöglichkeiten des Landes NRW, Bundes oder auf europäischer Ebene im 

Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von weichen Standortfaktoren unter-
stützt werden kann. 

 

Die Finanzierung soll aus den bestehenden Haushaltsmitteln für diesen Bereich erfolgen. 
 

Aussprache: 
Herr Lonnes trägt vor, dass im Rahmen der interkommunalen Kulturentwicklungsplanung 

mit den beteiligten Kommunen eine Kulturplattform für den RKN aufgebaut werden soll.  

 
 

Hier sollen Programme und Termine abrufbar sein und die Kultureinrichtungen können 
Termine selbst einstellen. Entsprechende Vorberatungen sind im Kulturausschuss erfolgt 

und hierfür sind  
15.000 € im Haushalt 2023 eingestellt, was knapp kalkuliert ist. 

Die CDU schlägt vor, zur Umsetzung des Antrags zusätzlich 10.000 € einzustellen.  

 
Modifizierter Antrag nach Aussprache: 

Hierfür sollen zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Haushaltsjahr 2023 ein-
gestellt werden. 

 

der Verwaltung hierzu vor-

getragen, dass mit den be-

teiligten Kommunen eine di-

gitale Kulturplattform für 

den Rhein-Kreis Neuss auf-

gebaut werden soll. Für die 

Umsetzung der Maßnah-

men aus dem interkommu-

nalen Kulturentwicklungs-

plan sind im Haushalt 2023 

15.000 € eingestellt worden, 

was jedoch für eine solche 

digitale Kulturplattform zu 

knapp kalkuliert ist. Nach 

Aussprache in der Sitzung 

wurde daher der Antrag ein-

stimmig beschlossen und 

zusätzliche Haushaltsmittel 

in Höhe von 10.000 € für das 

Haushaltsjahr 2023 einge-

stellt. Bei der Erstellung der 

digitalen Kulturplattform 

könnten die Anregungen 

aus dem Antrag zum Aus-

bau der Plattform im Hin-

blick auf kulturelle Bildung, 

Tourismus und Mehrspra-

chigkeit mitaufgenommen 

werden. 

Die Anforderungen an die 

Plattform werden derzeit 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

formuliert und mit den Kom-

munen abgestimmt. Die ein-

gestellten Mittel reichen für 

eine Finanzierung der Erstel-

lung und Pflege einer digita-

len Kulturplattform nicht 

aus. Die Finanzierung ist mit 

den teilnehmenden Kommu-

nen zu klären, darüber hin-

aus ist beabsichtigt, Förder-

mittel zu akquirieren.  

Stand 30.11.2023: 

Mit der Steuerungsgruppe 

wurde vereinbart, dass mit 

Hilfe eines externen Dienst-

leisters gemeinsam ein Leis-

tungsverzeichnis zur Umset-

zung der digitalen Kultur-

plattform sowie ein Finan-

zierungskonzept erstellt 

werden soll. Der Ausbau der 

Plattform sollte modular 

möglich sein. 

Eine Betreuung der Platt-

form erfordert personelle 

Ressourcen ebenso wie die 

redaktionelle Betreuung der 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Plattform, der Social-Me-

dia-Kanäle und das Marke-

ting.  

Stand 15.02.2024: 

Die KoPart e.G. hat am 

19.2.2024 ein Angebot zur 

Unterstützung bei der Aus-

schreibung zur Erstellung 

der kreisweiten digitalen 

Kulturplattform vorgelegt. 

Das Angebot wird derzeit 

geprüft. 

24 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Neugestaltung der Dauerausstellung der Villa Erckens 

S. 304 ff, Produkt 040.281.011 „Kulturpflege“ 
 

Finanzielle Unterstützung der für 2025 geplanten Neugestaltung der Dauerausstellung 
des Museums Villa Erckens in Grevenbroich. 

Hierfür werden zusätzliche Mittel in folgender Höhe beantragt: 

 
Haushaltsjahr 2023         = 10.000 € 

Finanzplanungsjahr 2024 = 20.000 € 
Finanzplanungsjahr 2025 = 20.000 € 

 

Einstimmig 
beschlossen 

V/40 

Die Kosten für das Projekt 

umfassen 949.000 € über ei-

nen Projektzeitraum von 3 

Jahren. Für das Projekt 

wurde eine Förderung beim 

Landschaftsverband Rhein-

land in Höhe von insgesamt 

250.000 € über drei Jahre 

beantragt. Eine Entschei-

dung über den Antrag fällt 

bis zum Jahresende.  

Seitens des Kreises ist beab-

sichtigt, die Zuwendung in 

Höhe von insgesamt 50.000 

€ über drei Jahre unter dem 

Vorbehalt zu erteilen, dass 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

die Gesamtfinanzierung des 

Projekts gesichert ist. 

Stand 30.11.2023: 

Der LVR hat eine Förderung 

des Projekts für zwei Jahre 

in Aussicht gestellt. Seitens 

des Kreises wurde am 

24.11.2023 ein Förderbe-

scheid in Höhe von 50.000 € 

über drei Jahre bei gesicher-

ter Gesamtfinanzierung er-

lassen.  

Stand 15.02.2024: 

Der LVR hat am 11.12.2023 

einen Förderbescheid über 

160.000 € erlassen. 

25 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Durchführung einer Veranstaltung „Tag der Erlebniswelt Pflege“ 
S. 362 ff, Produkt 050.351.010 „Allgemeine Sozialverwaltung“ 

 
Zeitnahe Organisation einer Veranstaltung „Tag der Erlebniswelt Pflege“. 

Hierfür sollen in 2023 Haushaltsmittel i.H.v. 30.000 € bereitgestellt werden. 

 
Aussprache: 

Die geplante Veranstaltung soll auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen und alle 
Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Wieder- und –Quereinsteiger anregen, sich an 

den entsprechenden Ständen zu informieren. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

II/50 

• Erlebnistag Pflege findet 

am 20.03.2024 im Gare du 

Neuss statt.                                                                      

• Mit der Organisation und 

Durchführung ist die BfG 

beauftragt.                                                                          

• Es finden regelmäßige 

Lenkungsgruppen zum Fort-

schritt der Veranstaltungs-

planung statt.                                            

• Die Schulen und Berufsbil-

dungszentren sind bereits 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

über das Datum informiert.                                                        

• Die KAoA ist zur Integra-

tion der Berufsfelderkun-

dung ebenfalls eingebun-

den.                                              

• 50 berichtet KD regelmä-

ßig über den aktuellen Pla-

nungsstand. 

Stand 30.11.2023: 

Erlebnistag Pflegeberufe 

wurde in der Sitzung des 

ASW vom 21.11.2023 vorge-

stellt. Ansonsten keine Än-

derungen im Vergleich zur 

letzten Meldung 

Stand 15.02.2024: 

Aktuellster Austausch zum 

Stand der Vorbereitung am 

16.01.2024 im Rahmen der 

Lenkungsgruppe ZUPF.  

Planungen sind gut voran-

geschritten. 

Werbemaßnahmen (Flyer, 

Facebook/Instagram sowie 

Homepage) laufen bereits 

seit einigen Wochen. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

26 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Einrichtung einer Stabsstelle Inklusion 

S. 362 ff, Produkt 050.351.010 „Allgemeine Sozialverwaltung“ + Stellenplan 

 

Einrichtung einer Stabsstelle Inklusion. Für die Stabsstelle Inklusion kommen Sozialarbei-

ter/Sozialarbeiterinnen, Rehabilitationspädagogen/Rehabilitationspädagoginnen, Sozial-

pädagogen/Sozialpädagoginnen, Sozialwissenschaftler/Sozialwissenschaftlerinnen oder 

Menschen mit vergleichbarer Qualifikation infrage.  

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe einer S14 TVöD-SuE Stelle sollen in den Haus-

halt eingestellt werden. 

Zudem sollen die noch nicht verbrauchten Mittel aus 2022 bei Produkt 050.351.010,               

PSK 5291 1021 - Kreisentwicklungskonzept Inklusion - in den Haushalt 2023 übertragen 

werden. 

 

Aussprache: 

Das Kreisentwicklungskonzept Inklusion soll weiter fortgeschrieben/-entwickelt und die 

nicht verbrauchten Mittel aus 2022 bei PSK 5291 1021 in den Haushalt 2023 übertragen 

werden. Bezüglich der Einrichtung einer Stabsstelle Inklusion wird der gemeinsame An-

trag der SPD und Bündnis 90/Die Grünen zurückgezogen. 

 

Anmerkung der Verwaltung: 

Bei Produkt 050.351.010 ist für das PSK 5291 1021 eine Ermächtigungsübertragung von 
2022 nach 2023 i.H.v. 150.000 € bereits beabsichtigt (siehe Liste EÜ bei TOP 4). 

Antrag zu-
rückgezogen 

 

 

27 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Förderprogramm zur Errichtung von behindertengerechten Toiletten 

S. 362 ff, Produkt 050.351.010 „Allgemeine Sozialverwaltung“ 
 

 

Erarbeitung eines Förderprogramms zur Errichtung behindertengerechter Toiletten. 
Zur Unterstützung förderfähiger Maßnahmen in diesem Bereich sollen Mittel i.H.v. 50.000 

€ in den Haushalt 2023 eingestellt werden (maximale Fördersumme 5.000 € je Maß-
nahme). 

 
Aussprache: 

Einstimmig 
beschlossen 

II/50 

• Eine entsprechende För-

derrichtlinie wurde durch 

Amt 50 erarbeitet und im 

ASW vom 20.06. durch den 

Ausschuss genehmigt.                                       

• Über die örtlichen Ord-

nungsämter werden derzeit 

die förderfähigen Gaststät-
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Die Mittel dienen vorrangig der Errichtung von behindertengerechten Toiletten im Gast-

stätten-Bereich (Bestands-Immobilien). Landrat Petrauschke stellte auf Nachfrage klar, 
dass Öffentliche Körperschaften diesbezüglich keinen Zuschuss des Kreises erhalten.  

ten ermittelt und anschlie-

ßend angeschrieben. Mit 

der Dehoga wird zur Ver-

marktung Kontakt aufge-

nommen.  

• Ein Marketingkonzept 

wird erarbeitet. 

• Das Förderprogramm soll 

am 1.1.2024 in die Umset-

zung gehen.  

Stand 30.11.2023: 

Die Förderrichtlinie wurde 

Anfang Oktober über die 

DEHOGA an die Gastrono-

miebetriebe im Kreisgebiet 

versandt. Außerdem er-

folgte die Bekanntmachung 

mittels Pressemitteilung so-

wie in den sozialen Medien. 

Des Weiteren können auf 

der Internetseite des Rhein-

Kreises Neuss alle wesentli-

chen Informationen abgeru-

fen werden: 

Rhein-Kreis Neuss: Förde-

rung barrierefreier Gast-

stätten (rhein-kreis-

neuss.de) 

https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/sozialamt/dienstleistungen/foerderung-barrierefreier-gaststaetten/
https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/sozialamt/dienstleistungen/foerderung-barrierefreier-gaststaetten/
https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/sozialamt/dienstleistungen/foerderung-barrierefreier-gaststaetten/
https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/sozialamt/dienstleistungen/foerderung-barrierefreier-gaststaetten/
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Eine erneute flächende-

ckende Bekanntmachung ist 

für Januar 2024 geplant. An-

träge bzgl. der Inanspruch-

nahme der Förderung sind 

bei der Kreisverwaltung bis-

her nicht eingegangen.  

Stand 15.02.2024: 

Der Termin zur Besprechung 

der intensiven Bekanntma-

chung der Förderrichtlinie in 

der Gastronomie mit der 

DEHOGA musste verscho-

ben werden und findet nun 

am 26.02.2024 statt.  

Danach erfolgt eine erneute 

Bekanntmachung der För-

derrichtlinie im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit.  

Anträge auf Förderung sind 

bisher nicht eingegangen. 

28 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Folgen der Krise abmildern, gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Ge-
meinschaft stiften 

S. 362 ff, Produkt 050.351.010 „Allgemeine Sozialverwaltung“ 
 

Die Verwaltung wird gebeten: 

 

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
50 

• Die Verwaltung erarbeitet 

derzeit die Eckpunkte des 

Förderprogrammes.  

• Das Programm soll sich an 

dem Landesprogramm 

»2.000 x 1.000 Euro für das 

Engagement« orientieren.  
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

1. 75.000 EUR in den Haushalt 2023 zur Förderung und zur Unterstützung von Ver-

einen und Institutionen einzustellen; einen Kriterienkatalog zu erstellen, welche 

Voraussetzungen für die Ausschüttung der Förderung nötig ist; 

2. das Förderprogramm auf der Internetseite des Rhein-Kreises Neuss zu veröffentli-

chen und die Kommunen darüber zu informieren, damit diese die Information 

ebenfalls weitergeben können; 

3. eine Abfrage bei Vereinen, Institutionen und Gruppierungen durchzuführen, in 

welchen Bereichen die größten Herausforderungen und mögliche Unterstützungs-

potentiale durch den Kreis gesehen wird. 
 

Aussprache: 
Durch die Förderung (50 x 1.500 €) soll den negativen Auswirkungen der Corona-Pande-

mie in Bezug auf das gesellschaftliche Leben und insbesondere bei den Vereinen/Instituti-
onen entgegengewirkt werden. 

 

Modifizierter Antrag nach Aussprache: 
Die Förderkriterien sollen im (nächsten) Kreisausschuss besprochen und festgelegt wer-

den. 
 

Es wird eine Lösung ange-

strebt, die möglichst wenig 

Personalressourcen bindet. 

Stand 30.11.2023: 

Durch die Kreisverwaltung 

erfolgt über das Beteili-

gungsportal NRW eine Ab-

frage bei den Vereinen, In-

stitutionen und Gruppierun-

gen im Kreisgebiet, in wel-

chen Bereichen die größten 

Herausforderungen und 

mögliche Unterstützungs-

potentiale durch den Kreis 

gesehen werden. Nach Aus-

wertung aller Rückmeldun-

gen wird die Verwaltung ei-

nen Förderkriterienkatalog 

zur Beschlussfassung vorle-

gen. 

Nach Beschluss durch den 

Kreisausschuss wird die 

Kreisverwaltung eine Richt-

linie erstellen und die bfg 

mit der Abwicklung des För-

derprogrammes beauftra-

gen. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Zur Bewerbung des Förder-

programmes wird die Kreis-

verwaltung dieses auf der 

Internetseite veröffentli-

chen, in ihren Auftritten der 

Sozialen Medien bewerben 

und die Kommunen darüber 

informieren, damit diese die 

Informationen ebenfalls 

weitergeben und veröffent-

lichen können. 

Stand 15.02.2024: 

Die Abfrage über das Betei-

ligungsportal NRW wurde 

durch die Kreisverwaltung 

erstellt und wird in Kürze an 

die Vereine etc. verschickt. 

29 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Präventive Hausbesuche 
S. 362 ff, Produkt 050.351.010 „Allgemeine Sozialverwaltung“ 

1. Es wird eine Haushaltsstelle eingerichtet, um die Maßnahme „Präventive Haus-

besuche“ kreisweit durchführen zu können. Dies entspricht einem Beschluss 

des Ausschusses für Soziales und Wohnen. 
2. Die Verwaltung veranschlagt die nötigen Mittel. 

 

Aussprache: 
Nach Erläuterung durch Kreisdirektor Brügge, dass Mittel für präventive Hausbesuche bei 

Produkt 050.331.010 “Förderung der Wohlfahrtspflege, PSK 5318 0120 – Unterstützungs-
leistungen zur sozialen Teilhabe – veranschlagt sind, wird der Antrag zurückgezogen. 

 

Antrag zu-
rückgezogen 

II/50 

• Abfrage der Adressen des 

Personenkreises über ITK 

Rheinland erfolgt 

• Abstimmung mit Wohl-

fahrtsverbänden hinsicht-

lich des Ablaufs und der Res-

sourcen noch laufend 

• Entwicklung eines senio-

rengerechten Anschreibens 

mit 013 ist bereits in Arbeit  

• Versand der Anschreiben 

im 4. Quartal 2023 geplant 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Stand 30.11.2023: 

Versand der Anschreiben er-

folgt zu Beginn des Jahres 

2024.  

Abgesehen von Neuss und 

Meerbusch haben alle Kom-

munen die Adressen der 

Zielgruppe geliefert, sodass 

diese auch gezielt ange-

schrieben werden können. 

Mit den Städten Neuss und 

Meerbusch sind noch daten-

schutzrechtliche Themen zu 

klären.  

Stand 15.02.2024: 

Ein Austausch mit Wohl-

fahrtsverbänden hat am 

18.01.2024 stattgefunden.  

Derzeit ist ein Anschreiben 

an die Zielgruppe in Bear-

beitung, die Umsetzung soll 

im April 2024 beginnen. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

30 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Einrichtung einer Trainee-Stelle für den Allgemeinen Sozialen Dienst des 

Kreisjugendamtes 

S. 384 ff, Produkt 060.362.010 „Jugendarbeit“ 
 

Einrichtung einer Trainee-Stelle (S12) für den Allgemeinen Sozialen Dienst des Kreisju-
gendamtes. 

 

Aussprache: 
Antrag wurde bereits in der letzten Personalausschuss-Sitzung gestellt.  

Es soll klargestellt werden, dass die Stelle nicht nur junge Mitarbeitende, sondern auch 
für Quereinsteiger und berufserfahrene Personen geeignet ist. 

 

 

Einstimmig 
beschlossen 

I/ZS 2/ 
ZS 3 

erledigt 

31 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Abhängigkeiten bei jungen Menschen entgegenwirken – Präventionsarbeit 

leisten 
S. 417 ff, Produkt 070.414.010 „Gesundheitsschutz und –pflege“ 

 

Die Verwaltung wird gebeten: 
 

dem Gesundheitsausschuss in seiner Sitzung am 03. Mai 2023 die Präventionsarbeit des 

Kreises in Kooperation mit Schulen, Sportvereinen und weiteren Verbänden aufzuzeigen, 
um etwaige  

 
Abhängigkeiten von legalen, aber auch illegalen Drogen oder von Spielsucht und die  

Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen frühzeitig aufzudecken sowie die Beratungs-

angebote der jeweiligen Ansprechpartner im Kreisgesundheitsamt bekannt zu machen. 
Dabei soll die Begleitung von Schulen und anderer Bildungseinrichtungen durch die Mitar-

beitenden im Kreisgesundheitsamt in den Fokus gerückt werden und eine Unterstützung 
der Kommunen im Ausschuss dargestellt werden. 

 
Zur Unterstützung der Präventionsarbeit sollen zusätzliche Mittel i.H.v. 30.000 € in den 

Haushalt 2023 eingestellt werden. 

 
 

Einstimmig 
beschlossen 

IV/ 
53 

Die 30.000 € werden hälftig 

aufgeteilt auf die Caritas 

und die Stadt Neuss. Im Rah-

men einer Kooperationsver-

einbarung erhalten beide 

Stellen von uns 15.000 €. Die 

Mittel sind zweckgebunden 

und für den entsprechenden 

Zweck einzusetzen. Das 

Geld an die Caritas wurde 

bereits ausgezahlt, auf 

Rückmeldung aus Neuss 

wird noch gewartet. 

Stand 30.11.2023: 

Die Gelder wurden mittler-

weile auch an die Stadt 

Neuss ausgezahlt. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Aussprache: 

Abhängigkeiten bei jungen Menschen sollen durch Präventionsarbeit entgegengewirkt 
werden. 

Dezernent Küpper erläuterte, dass aufgrund eines Vertrags aus dem Jahr 1994 (Arbeits-

teilung) die Stadt Neuss für das Kreisgebiet alle Präventionsarbeit erbringt (Refinanzie-
rung durch den RKN). Die Mittel i.H.v. 30.000 € einmalig für 2023 sollen demnach mit 

Schwerpunkt für o.g. Präventionsarbeit verwendet werden.  

Stand 15.02.2024: 

Die Auszahlung an die Stadt 

Neuss konnte aufgrund von 

fehlenden Kontodaten in 

2023 leider nicht erfolgen. 

Darum wurde hierzu eine Er-

mächtigungsübertragung 

von 2023 auf 2024 bean-

tragt Erst nach mehrfacher 

Nachfrage bei der Stadt 

Neuss wurden die notwendi-

gen Kontodaten am 

20.02.2024 mitgeteilt. Die 

Auszahlung der 15.000 Euro 

wurde sofort veranlasst. 

32 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hygieneartikel 
S. 417 ff, Produkt 070.414.010 „Gesundheitsschutz und –pflege“ 

 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die kostenlose Ausgabe von Hygieneartikeln und 

die Beschaffung entsprechender Automaten in den öffentlichen Gebäuden und Schulen 

des Rhein-Kreises Neuss.  
 

Aussprache: 
Für den o.g. Antrag sollen Mittel i.H.v. jährlich 10.000 € eingestellt werden. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

IV/53 
i. V. m. 
VI/65 

Der Bedarf, sowie die jewei-

ligen Aufstellungsorte der 

Spender und die Befüll-Mo-

dalitäten wurden mit allen 

Standorten besprochen/ ab-

gefragt. Eine entsprechende 

Bestellung wird im Laufe 

dieser Woche (37. KW) aus-

gelöst.  

Stand 30.11.2023: 

Die Bestellung hat sich lei-

der etwas verzögert. Die 

Spender wurden in der 47. 

Woche geliefert und an die 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

entsprechenden Stellen ver-

teilt, alle Beteiligten sind in-

formiert. 

Stand 15.02.2024: 

Das Projekt läuft. Ein Teil 

der Automaten wurde in 

den Schulen bereits ange-

bracht. Ein Teil der Spender 

incl. Material steht noch für 

die Hausmeister, wie abge-

sprochen, zur Abholung und 

Montage bereit. 

33 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Stelle für eine Oecotrophologin/einen Oecotrophologen 
S. 417 ff, Produkt 070.414.010 „Gesundheitsschutz und –pflege“ + Stellenplan 

 

Einrichtung einer Stelle beim Kreisgesundheitsamt für eine Oecotrophologin/einen 
Oecotrophologen, ggfls. kann auch eine Honorarkraft stundenweise – je nach Bedarf – 

eingesetzt werden. 
 

Aussprache: 
Insbesondere Kinder kämpfen nach der Corona-Pandemie mit den Folgen schlechter Ess-

gewohnheiten. Hier soll durch eine Fachkraft Aufklärungs-/Unterstützungsarbeit geleistet 

werden. 
Da die Notwendigkeit für die Einrichtung einer Vollzeit-Stelle in Frage gestellt wird, wird 

der Antrag diesbezüglich zurückgezogen.  
 

Modifizierter Antrag nach Aussprache: 

Stundenweiser Einsatz – je nach Bedarf - einer Fachkraft aus dem Bereich der Oecotro-
phologie als Honorarkraft. Das Honorar soll aus dem bestehenden Personaletat gezahlt 

werden. Die Verwaltung stellt fest, wie hoch der (Stunden-)Bedarf ist. Der Gesundheits-
ausschuss wird entsprechend informiert. 

Einstimmig 
beschlossen 

IV/53 

Es wird aktuell nach einer 

Honorarkraft gesucht, die 

nach Bedarf eingesetzt wer-

den kann. Erste Gespräche 

sind bereit gelaufen. Die Be-

setzung soll schnellstmög-

lich erfolgen.  

Stand 30.11.2023: 

Es konnte eine Oecotropho-

login mit Team für diese 

Aufgabe gewonnen wer-

den. Die ersten Beratungen 

werden in Kürze starten. 

Frau Stallmann mit ihrer 

Praxis Essgenuss aus Kre-

feld wird in diesem Jahr 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

 noch 50 Stunden in den in-

teressierten Einrichtungen 

anbieten können. Eine ent-

sprechende Abfrage ist 

auch bereits gelaufen. 

Stand 15.02.2024: 

Das Angebot wurde von den 

Einrichtungen sehr gut und 

mit großem Interesse wahr-

genommen. 

Nach der Kontaktaufnahme 

mit den Einrichtungen und 

der Vorstellung des Projek-

tes wurden bereits Treffen 

in den Einrichtungen vorge-

nommen und auch schon 

Kochtrainings durchgeführt. 

Für die Einrichtungen wurde 

auch in Ordnerform ent-

sprechende Unterlagen zu-

sammengestellt. Das zur 

Verfügung stehende Stun-

denkontingent wird noch bis 

in den Februar 2024 ausge-

nutzt. 

Die Nachfrage und das Inte-

resse an diesem Projekt ist   

groß. Über eine Ausweitung 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

des Projektes sollte nachge-

dacht werden, sofern ent-

sprechende Haushaltsmittel 

zur Verfügung gestellt wer-

den. 

34 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Anerkennung des Gymnasiums Norf als Kooperationspartner des Olympia-
stützpunktes Rheinland 

S. 432 ff., Produkt 080.421.010 „Sportförderung“ 
 

Zur Unterstützung der Aktivitäten als neuer Kooperationspartner des Olympiastützpunktes 

Rheinland erhält das Gymnasium Norf einen jährlichen Förderbetrag i.H.v. 1.500 €.  

Einstimmig 
beschlossen 

II/52 

Der entsprechenden Mitte-

labruf durch das Gymna-

sium Norf erfolgt in Kürze 

Stand 30.11.2023: 

Der Mittelabruf durch das 

Gymnasium Norf ist erfolgt.  

Die Mittelauszahlung er-

folgt in Kürze (es fehlt noch 

ein Nachweis). 

Stand 15.02.2024: 

erledigt 

35 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Erhöhung der Mittel für den Projektanteil „Inklusion im Sport/Behinderten-

fahrdienst“ 
S. 432 ff., Produkt 080.421.010 „Sportförderung“ 

 
Erhöhung der Förderung bei PSK 5291 1000 – Sonstige Dienstleistungen für Projekt – für 

das Projekt „Inklusion im Sport/Behindertenfahrdienst“ von 8.000 € auf 16.000 €. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

II/52 

Die erhöhten Mittel wurden 

dem Sportbund im Rahmen 

des Vier-Türen-Modells 

Ende Juni für diverse Maß-

nahmen des Büros für Inklu-

sionssport zur Verfügung 

gestellt.  

erledigt 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

35a 

Interfraktio-
neller Antrag 
von CDU, 
FDP, UWG/ 
FW RKN/Zent-
rum und SPD, 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 
 

Machbarkeitsstudie „Bauteil- und Rohstoffbörse“ 

S. 441 ff, Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung/Strukturwandel“ + Stellenplan 
  

1. Aus dem Sachkonto 52911320 „Strukturwandel“ werden bis zu 250.000 € für die 

Durchführung einer Machbarkeitsstudie „Bauteil- und Rohstoffbörse“ zur Verfü-

gung gestellt.  
 

2. Für die Begleitung und Umsetzung der komplexen Machbarkeitsstudie wird eine 
auf vier Jahre befristete Projektstelle mit entsprechender Fachexpertise aus dem 

Strukturwandelbudget eingerichtet.  

 

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
61 

Die Stellenausschreibung 

für die Projektstelle ist in Er-

arbeitung 

Stand 30.11.2023: 

Die Stellenausschreibung 

wurde mittlerweile veröf-

fentlicht. Bewerbungsfris-

tende ist am 08.12.2023. 

Vorstellungsgespräche wer-

den im Anschluss geplant.  

Stand 15.02.2024: 

Personalakquise dauert an. 

36 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Förderprogramm für steckerfertige Photovoltaikanlagen 

S. 441 ff, Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung/Strukturwandel“ 
 

Die Kreisverwaltung legt ein Förderprogramm für steckerfertige Photovoltaikanlagen auf, 

um Bürger*innen des Kreises die Produktion von umweltfreundlichem Solarstrom für den 
Eigen-bedarf zu ermöglichen. Es wird vorgeschlagen, Balkonkraftwerke bis 600 W An-

schlussleistung pauschal mit 100 € zu fördern. Falls die Antragstellenden einen Wohnbe-
rechtigungsschein besitzen, erhöht sich die Förderung um weitere 200 €. Eine Doppelför-

derung ist dabei auszuschließen.  

Für das Förderprogramm werden im Haushalt 2023 aus dem Globalbudget Klima-
schutz 100.000 € bereitgestellt. Falls zusätzliche Personalmittel für die Bearbeitung der 

Förderanträge notwendig sein sollten, werden auch diese bereitgestellt. 
 

Aussprache: 

Aufgrund der absehbaren gesetzlichen Änderung zur der Leistung von genehmigungs-
freien steckerfertigen Photovoltaikanlagen wird der Antrag hinsichtlich der maximalen 

Leistungskraft modifiziert und der jeweils aktuellen Gesetzeslage angepasst. 
Modifizierter Antrag nach Aussprache:  

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
61 

Die Erstellung des Konzep-

tes für das Förderprogramm 

hat die Verwaltung mit um-

fangreicher Unterstützung 

des TZ Glehn vorgenom-

men. Das Konzept befindet 

sich in der Endabstimmung. 

Das Programm soll im Sep-

tember/Oktober an den 

Start gehen (mit entspr. Öf-

fentlichkeitsarbeit) 

Stand 30.11.2023: 

Das Förderprogramm 

wurde mit Datum vom 

17.11.2023 veröffentlicht. 
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Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Derzeit sind aufgrund der Gesetzeslage steckerfertige Photovoltaikanlagen bis 600W pri-

vilegiert, es ist allerdings eine Änderung auf 800W geplant. Insofern soll sich der Antrag 
auf die jeweils geltende Rechtslage beziehen. 

 

Eine Antragstellung ist seit 

dem 20.11.2023 möglich.   

Stand 15.02.2024: 

unverändert 

37 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Fortbildungsangebote für betroffene Mitarbeiter aus Zulieferbetrieben für die 
Braunkohleverstromung 

S. 441 ff, Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung/Strukturwandel“ 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, über die Angebote des Jobcenters und der Arbeitsagen-

tur hinaus, den ausscheidenden Mitarbeitenden aus Zulieferbetrieben für die Braunkohle-
verstromung im Vorfeld Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote anzubieten und zu fi-

nanzieren, um diesen eine schnellere und ggf. qualifiziertere Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt ermöglichen. 
 

Hierzu werden jährliche Mittel in Höhe von 150.000 EUR über das Strukturwandelbudget 
des Kreises bereitgestellt. 

 
Aussprache: 

Die Abwicklung entsprechender Maßnahmen über die Jobcenter setzt eine eingetretene 

Arbeitslosigkeit voraus. Die dargestellten Maßnahmen sollen bereits im Vorfeld über die 
Berufsbildungszentren angeboten werden, um einen möglichst lückenlosen Übergang in 

ein neues Arbeitsverhältnis zu erreichen. 
Die Mittel werden nicht zusätzlich bereitgestellt, sondern dem Budget „Strukturwandel“ 

entnommen. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/50 
i. V. m. 

V 

Das Projekt wurde aus Res-

sourcengründen noch nicht 

begonnen. 

Stand 30.11.2023: 

Das Projekt wurde aus Res-

sourcengründen noch nicht 

begonnen. 

Stand 15.02.2024: 

Unverändert 
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Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

38 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Nachhaltiger Rhein-Kreis Neuss 
S. 441 ff, Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung/Strukturwandel“ 

 
Die Verwaltung wird gebeten: 

Im Falle eines positiven Förderbescheides seitens des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz etwaige Kreismittel zur Umset-
zung der Förderung nach KoMoNa (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der öko-

logischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen) vorsorglich in den Kreishaus-
halt 2023 einzustellen. 

 

Aussprache: 
Es werden Grundlagen für zukünftige Aufgaben im Bereich „Strukturwandel“ geschaffen. 

Die benötigten Mittel lassen sich nicht beziffern, werden aber aus den vorhandenen Mit-
teln gedeckt, sodass es durch den Antrag zu keiner Ansatzerhöhung kommt. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
61 

Der positive Förderbescheid 
liegt vor. 
Die Ausschreibung der 

Nachhaltigkeitsstrategie 

und der zugehörigen Pro-

jektstelle liegen im Entwurf 

vor 

Stand 30.11.2023: 

Der positive Förderbescheid 

liegt vor. 

Die Vorstellungsgespräche 

für die Projektstelle finden 

am 05.12.2023 statt. 

Die Projektdurchführung 

beginnt unmittelbar nach 

Besetzung der Projektstelle, 

spätestens im 2. Quartal 

2024. 

Stand 15.02.2024: 

Die Vorstellungsgespräche 

wurden durchgeführt und es 

wurde eine passende Kandi-

datin für die Stelle gefun-

den. Sie wird ihre Stelle als 

Nachhaltigkeits-managerin 

beim Rhein-Kreis Neuss am 

01.04.2024 an-treten. 
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Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

39 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Umweltpreis 
S. 441 ff, Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung/Strukturwandel“ 

 

Die am 14.03.2021 beschlossene Einführung eines Umweltpreises an Initiativen im Kreis-
gebiet, die sich um den Schutz von Umwelt und Klima in besonderer Weise verdient ma-

chen/gemacht haben, soll endlich im Jahr 2023 umgesetzt werden. Die Mittel aus 
2021/2022 sollen auf 2023 und folgende Jahre übertragen werden. Außerdem werden die 

Mittel für Prämien von 4.000 Euro auf 10.000 Euro jährlich im Haushalt aufgestockt. 
 

Aussprache: 

Aufgrund der besonderen Situation der vergangenen Jahre kam es nicht zu einer Umset-
zung dieses Beschlusses aus 2021. Um das Projekt jetzt voranzutreiben, sollen die Prä-

mien erhöht werden und dabei auch eine Finanzierung über Sponsoring geprüft werden. 
Auf eine Preisverleihung in 2023 soll hingewirkt werden. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
61 

Aufgrund anderer Prioritä-

ten noch nicht bearbeitet. 

Umsetzung für Spätherbst 

geplant 

Stand 30.11.2023: 

Ein Konzeptvorschlag ist 

entwickelt und wird derzeit 

mit der Verwaltungsspitze 

abgestimmt. Der Start soll 

möglichst noch in 2023 er-

folgen. 

Stand 15.02.2024: 

Der Auslobungstext ist ab-

gestimmt und steht vor der 

Veröffentlichung. 

40 
SPD, Bündnis 
90/Die Grünen 

Freiraumentwicklung im Bereich Welchenberg/Vollrather Höhe im Stadtgebiet 

Grevenbroich 
S. 452 ff, Produkt 090.511.012 „Freiraum-, Landschaftsplanung und –pflege“ 
 

Die Verwaltung soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Grevenbroich ein Konzept für die 
Entwicklung des Freiraums im Bereich Welchenberg/ Vollrather Höhe unter Einbeziehung 

des ehemaligen „Revisionsparkplatzes“ des Kraftwerks Frimmersdorf sowie der ehemali-
gen Mülldeponie Neuenhausen erstellen. 

Dazu sollen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt werden. 

Aussprache: 
Die neue Freiraumanalyse des Kreises nennt konkret den Revisionsparkplatz des Kraft-

werks Frimmersdorf als Freiraum für Naherholung und Grünzugentwicklung. Um eine 
sinnvolle Entwicklung des gesamten Gebietes zu fördern, sollen die genannten Flächen 

eingeschlossen werden. 

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/ 
61 

Ein erster Austausch mit der 

Stadt Grevenbroich wurde 

vorgenommen. Das Projekt 

wird verbunden mit dem im 

Ausschuss für Strukturwan-

del und Arbeit am 10. Au-

gust 2023 beschlossenen 

Projekt „Perspektive Nord-

revier“ verbunden. Derzeit 

wird die Projektorganisa-

tion erarbeitet und die Aus-

schreibung für die Projekt-

stelle erarbeitet. 
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nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Stand 30.11.2023: 

Der Austausch mit der Stadt 

Grevenbroich wird sukzes-

sive fortgesetzt. Es sollen 

Kooperationsmöglichkeiten 

ermittelt werden. 

Das Projekt wird verbunden 

mit dem im Ausschuss für 

Strukturwandel und Arbeit 

am 10. August 2023 be-

schlossenen Projekt „Per-

spektive Nordrevier“ ver-

bunden. Derzeit wird die 

Projektorganisation erar-

beitet und die Ausschrei-

bung für die Projektstelle er-

arbeitet. 

Stand 15.02.2024: 

unverändert 

41 
SPD, Bündnis 
90/Die Grünen 

Mehrjährige Blühstreifen/Blühwiesen auf kreiseigenen Flächen 
S. 452 ff, Produkt 090.511.012 „Freiraum-, Landschaftsplanung und –pflege“ 
 

Die Verwaltung legt als Pilotprojekt und als Einstieg in einen kreisweiten Biotopverbund 
auf einer (oder mehreren) geeigneten Flächen des Kreises mehrjährige Blühstreifen oder 

Blühwiesen mit regionalem Saatgut oder Mahdgutübertragung an. Ein für den Insekten-
schutz geeignetes Pflegekonzept der Blühwiesen oder –streifen wird entwickelt und ange-

wandt. Über die mehrjährige Vegetationszeit sollte ein Monitoring der vorkommenden In-

sektenarten und heimischen Wildpflanzen durchgeführt werden, um den Einfluss der 
Maßnahme auf die Biodiversität zu untersuchen.  

Einstimmig 
beschlossen 

I/II/61 
mit  

Unter-
stützung 

von  
IV/66 

Das Projekt startet in Zu-

sammenarbeit mit der 

Biostation in diesem Jahr 

auf einer Fläche bei Wall-

rath ‚in kleinem Rahmen‘, 

da hier erst Ende des Jahres 

Pachtverträge auslaufen.  
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Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

 

Die dafür notwendigen Kosten werden beim Budget des „Bündnis für Insekten“ (Produkt 
090, Kostenstelle 4141 000/52420 030) veranschlagt, dafür ist dieses um 20.000 € für 

2023 und 10.000 € für weitere Jahre zu erhöhen.  

 
Aussprache: 

Der bereits im Fachausschuss intensiv beratene Antrag wird um den Aspekt, die Anlei-
tung für die Anlage und Pflege von Grünstreifen auf der Homepage des Rhein-Kreises 

Neuss zu veröffentlichen, ergänzt. 

 

Es startet als ‚Artenreiche 

Wiese in der Lößbörde‘ und 

wird in den nächsten Jahren 

weiterentwickelt. 

Stand 30.11.2023: 

Das Projekt startet in Zu-

sammenarbeit mit der 

Biostation in diesem Jahr 

auf einer Fläche bei Wall-

rath ‚in kleinem Rahmen‘, 

da hier erst Ende des Jahres 

Pachtverträge auslaufen.  

Es startet als ‚Artenreiche 

Wiese in der Lößbörde‘ und 

wird in den nächsten Jahren 

weiterentwickelt. 

Stand 15.02.2024: 

Es wird zum Ende 2024 eine 

weitere kreiseigene, bisher 

konventionell genutzte Wie-

se von ca. 1,5 ha Größe beim 

Knechtstedener Busch aus 

der Verpachtung genom-

men und in das Programm 

'Aktions-bündnis Insekten' 

auf-genommen, diese soll 

ebenfalls als artenreiche 

Wiese entwickelt wer-den. 
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Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Weiter ist vorgesehen im 

Rahmen des Aktions-bünd-

nis eine Homepage zu ent-

wickeln. Hier wer-den auch 

Pflegeanleitungen einge-

stellt bzw. auf vorhandene 

verlinkt. 

42 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Erhöhung des Arbeitgeberdarlehens für Kreismitarbeitende 
S. 482 ff, Produkt 100.522.010 „Wohnungsbindung“ 

Das Arbeitgeberdarlehen für Mitarbeitende des Rhein-Kreises Neuss wird von 10.200 € 
auf 20.000 € erhöht. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

III/20 

Die Richtlinien vom 

18.09.1991, Beschluss des 

Kreisausschusses vom 

11.09.1991 müssen ange-

passt werden. Gleichzeitig 

soll noch ein Konzept zur 

energetischen Sanierung 

eingearbeitet werden, das 

sich derzeit in der Abstim-

mung befindet. Seit dem 

14.03.23 werden Darlehens-

bewilligungen bereits mit 20 

TEUR   ausgesprochen. 

Stand 30.11.2023: 

Die geplanten neuen Richtli-

nien befinden sich noch in 

der Abstimmung 

Stand 15.02.2024: 

Ein 1. Entwurf wurde von 

Amt 20 erstellt. Da die Richt-
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nis 

Dez./ 
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Rückmeldung Dez. 

linien um energetische Sa-

nierungen erweitert werden 

sollen, steht der Kriterienka-

talog von Amt 61 noch aus. 

43 
SPD, Bündnis 
90/Die Grünen 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Deponieflächen 

S. 490 ff, Produkt 110.537.010 „Durchführung der Abfallentsorgung“ 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf 

dem Gelände der Deponie Neuss-Grefrath in Zusammenhang mit der Erneuerung der 
Wertstoff-Sortieranlage zu prüfen.  

 

Für eine Machbarkeitsstudie oder notwendige Gutachten werden 50.000 € im Produktbe-
reich 110, Haushaltsstelle 7831 0050, bereitgestellt. 

 
 

Aussprache: 

Es wird auf die bereits erfolgte Diskussion des Antrages im Planungs-, Klimaschutz- und 
Umweltausschuss verwiesen. Bereits dort wurde sich darauf verständigt, die nach der 

Durchführung der notwendigen Studien/ Gutachten noch verfügbaren Mittel direkt für das 
Projekt zu verwenden. 

 

Einstimmig 
beschlossen 

IV/68 
i. V. m. 

III 

erledigt 

44 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Bau eines Radweges entlang der L 142 – Lückenschluss Grevenbroich-Neukir-
chen-Neuss 

S. 503 ff., Produkt 120.542.010 „Bau von Kreisstraßen“ 

 
Die Verwaltung wird gebeten: 

1. unter Begründung der Notwendigkeit bei Straßen.NRW die Einrichtung eines Rad-
weges entlang der L 142 im Streckenabschnitt Grevenbroich-Neukirchen (Jäger-

hof) – Neuss-Hoisten zu beantragen 

2. hilfsweise bei Straßen.NRW einen Antrag auf Errichtung eines „Bürgerradweges“ 
zu stellen und den Ausbau dieses Radweges durchzuführen 

Einstimmig 
beschlossen 

IV/66 

Auf Basis des Gesprächster-

mins und der Verwaltungs-

vereinbarung hat der Rhein-

Kreis die erforderliche Aus-

schreibung eines Ingenieur-

büros in enger Abstimmung 

mit Straßen NRW durchge-

führt. 

Die Auftragsvergabe steht 

unmittelbar bevor. 
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Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

3. im Falle der Errichtung eines „Bürgerradweges“ die notwendigen Maßnahmen hin-

sichtlich Grunderwerb, Planung und Bau des Radweges durch einen Dienstleister 
vornehmen zu lassen.  

    

Bereitstellung der im Falle der Errichtung eines „Bürgerradweges“ für den Grunderwerb 

erforderlichen Mittel. Die Kosten für Planung und Bau übernimmt in diesem Fall Stra-

ßen.NRW. 

 

Aussprache: 

Es wird seitens der Verwaltung ausgeführt, dass zu diesem Zeitpunkt keine Bezifferung 

der benötigten Mittel möglich sei. Zunächst sei Planungsrecht für die infrage stehenden 

Abschnitte zu schaffen und die benötigten Grundstücke zu erwerben, erst anschließend 

kann im Fachausschuss über das weitere Verfahren beraten werden. Es sei wahrschein-

lich, dass ein konkreter Mittelbedarf nach Abschluss der Vorarbeiten erst für den Haushalt 

2024 entstehe. 

Stand 15.02.2024: 

Die Auftragsvergabe sowie 

das Auftaktgespräch mit 

dem beauftragten Pla-

nungsbüro Schumacher 

GmbH und Straßen.NRW 

sind Ende November 2023 

und im Januar 2024 erfolgt. 

Derzeit wird durch das Pla-

nungsbüro eine Varianten-

untersuchung durchgeführt, 

um zu eruieren, auf welcher 

Seite der Radweg angelegt 

werden soll. 

45 
SPD, Bündnis 
90/Die Grünen 

Fortsetzung des Programms „Klimabäume“ 

S. 529, Produkt 130.555.020 „Forstwirtschaft“ 
 

Die Verwaltung führt in 2023 und den Folgejahren die Aktion „Klimabäume“ fort. Die An-

zahl der Bäume wird wegen der großen Nachfrage auf 1000 Bäume erhöht.  

 
Die Kostenstelle 5499 3070 - Schaffung von Waldflächen - wird jährlich um 11.000 € auf  

31.000 € erhöht. 
 

Aussprache: 
Entsprechend des Beschlusses aus dem Fachausschuss sollen zunächst 500 Klimabäume 

vergeben werden. Sollte sich ein höherer Bedarf abzeichnen, kann diese Zahl auf 1.000 

Bäume erhöht werden. Das Verfahren der Vergabe sollte dabei nachgesteuert werden, da 
im vergangenen Jahr Probleme aufgetreten sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein entsprechender Antrag, allerdings über den Ge-
samtbetrag von 35.000€ jährlich, bereits in 2022 durch den Finanzausschuss beschlossen 

wurde. Landrat Petrauschke bestätigt, dass die Mittel jährlich in der beschlossenen Höhe 

Antrag zu-
rückgezogen 
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nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

für die Pflanzung von 500 bis 1.000 Klimabäume über das Budget für Klimaschutzmaß-

nahmen zur Verfügung stehen, eine erneute Beschlussfassung sei nicht erforderlich. 

Die Zuordnung des Betrages zu Produkt 130.555.020 „Forstwirtschaft“ ist in diesem Zu-
sammenhang irritierend, da die Mittel aus dem Gesamtbudget „Klimaschutz“ entnommen 

werden. Der Antrag wird zurückgezogen. 

46 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Teilnahme am Projekt „Jeder Tropfen zählt“ 

S. 536 ff, Produktgruppe 140.561 „Umweltschutzmaßnahmen“ 
 

Die Verwaltung wird beauftragt eine Prüfung vorzunehmen, wo sich eine Teilnahme an 

dem Projekt „Jeder Tropfen zählt“ als Pilotprojekt sinnvoll umsetzen ließe.  

Bei dem Projekt werden Altfette und Altöle aus Haushalten in Kleinmengen gesammelt 
und der Wiederverwertung als eine Form des Biodiesels (Hydrated Vegetable Oil/HVO-

Diesel) zugeführt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Biodiesel, der aus landwirtschaftli-
chen Produkten gewonnen wird und damit Böden, die der Nahrungsmittelproduktion die-

nen könnten, besetzt, wird HVO-Diesel nur aus Abfallstoffen gewonnen. Seine Verwen-

dung bringt eine CO2-Einsparung von 90%. 
Aus den Erfahrungen des Pilotprojektes wird das weitere Vorgehen abgeleitet. 

 
Für das Pilotprojekt werden 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. 

 
Aussprache: 

Die Entsorgungspflicht von Abfällen ist zwischen den Kommunen (Sammlung) und dem 

Kreis (Entsorgung)aufgeteilt. Für dieses Pilotprojekt gehen der Kreis und die Kommunen 
gemeinsam vor, um eine Entscheidungsgrundlage für den weiteren Projektablauf zu ent-

wickeln. Die geplanten Mittel sind dabei nur für einen Anstoß des Projektes ausreichend. 
 

 

Hinweis der Verwaltung: 
Die Veranschlagung der Mittel erfolgt bei Produkt 140.561.011 „Untere Bodenschutzbe-

hörde“. 
 

Einstimmig 

beschlossen IV/68 

Wird in der AKN-Sitzung am 

12.09. mit den Kommunen 

besprochen. Eine Rückmel-

dung, welche Kommune In-

teresse an einer Teilnahme 

am Pilotprojekt hat, wird 

voraussichtlich noch im Sep-

tember erfolgen.  

Stand 30.11.2023: 

Seitens der Kommunen be-

steht kein Interesse an der 

Durchführung des Pilotpro-

jektes. Zwischenzeitlich gibt 

es bereits die Anzeige einer 

gewerblichen Sammlung ei-

nes anderen Unternehmens, 

die ein vergleichbares Pro-

jekt ohne Kostenbeteiligung 

durchführen möchte. 

Darüber hinaus wird die 

Umsetzung auf Privatge-

lände geprüft. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Stand 15.02.2024: 

Kein neuer Sachstand, da-

her erledigt 

erledigt 

47 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Anmietung von Flächen westlich der Zufahrtsstraße „Am Straberger See“ zur 
temporären Verbesserung der Parksituation 

S. 570 ff, Produkt 150.573.010 „Finanzanlagen und Bürgschaften“ 
 

Temporäre Anmietung von Flächen westlich der Zufahrtsstraße „Am Straberger See“  

(landwirtschaftliche Nutzfläche) zur zeitlich begrenzten Einrichtung zusätzlicher Park-
plätze. 

 
Zur Umsetzung der Maßnahme werden 10.000 € der Mittel der Kreiswerke Grevenbroich 

GmbH verwendet. 
 

Aussprache: 

Da die Naherholungsanlage Straberger See von der Kreiswerke Grevenbroich  
GmbH betrieben wird, werden keine Haushaltsmittel des Kreises bereitgestellt. Das 

Thema wird in der Sitzung des Aufsichtsrats der Kreiswerke Grevenbroich GmbH erneut 
erörtert. 

Antrag zu-
rückgezogen 

 

 

48 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss an der BEH Bürgerenergie Hemmerden 

eG i.G. 
S. 570 ff, Produkt 150.573.010 „Finanzanlagen und Bürgschaften“ 

 

Finanzielle Beteiligung und Mitwirkung des Rhein-Kreises Neuss an der BEH Bürgerenergie 

Hemmerden eG i.G. (BEH) mit Sitz in Grevenbroich-Hemmerden. Die finanzielle Beteiligung 

soll sich an eventuellen Beteiligungen kreisangehöriger Kommunen an der BEH orientieren, 

maximal aber 20.000 EUR betragen.  

Die entsprechenden Mittel sind über das bereits eingestellte Strukturwandelbudget des 

Kreises bereitzustellen.   

Einstimmig 
beschlossen 

III/20 
i. V. m. 
II/61 

Die Vorlage für den Kreistag 

am 27. September wird er-

arbeitet. 

Stand 30.11.2023: 

erledigt 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Aussprache: 

Das bürgerschaftliche Engagement im Energiebereich soll durch eine finanzielle Beteiligung 

des Kreises an der BEH unterstützt und dabei geprüft werden, ob das Modell der BEH 

flächendeckend für das Kreisgebiet von Interesse sein könnte. Es wurden Bedenken 

geäußert, dass durch eine Kreisbeteiligung an der BEH ein Präzedenzfall für weitere 

Beteiligungen an Genossenschaften geschaffen werde könnte.  

Landrat Petrauschke führte aus, dass eine Beteiligung an der BEH als erste und auch 

einzige bekannte Genossenschaft im RKN durchaus mit der Sammlung von Erfahrungen im 

Bereich der Genossenschaften begründet werden könne, ohne dass eine Verpflichtung zur 

Beteiligung bei weiteren/bei jeder Genossenschaft/en entstehe. 

Hinweis der Verwaltung: 

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt bei Produkt 150.573.010  

„Finanzanlagen und Bürgschaften“ 

49 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der UN beim Einkauf von Waren 

und Dienstleistungen 
Gesamthaushalt 

 

Der Einkauf von Waren und Dienstleistungen erfolgt künftig unter der Berücksichtigung 
der Nachhaltigkeitskriterien der UN. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 

€ in den Haushalt eingestellt. Diese sollen einen möglichen Mehraufwand ausgleichen. 
Benennung eines Haushaltskontos, welchem dieser Mehraufwand zugeordnet werden 

kann. 
 

Hinweis der Verwaltung: 

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt bei Produkt 010.111.122  
„Zentrales Gebäudemanagement/Interne Dienste“,  

 

Einstimmig 
beschlossen 

alle 

Die Nachhaltigkeitskriterien 
werden – soweit möglich -
bei den Einkäufen berück-
sichtigt. 

Der erstellte Leitfaden für 

nachhaltige Beschaffung 

wird umgesetzt. Das Thema 

wird in der Nachhaltigkeits-

strategie vertieft. 

Stand 30.11.2023: 

Aus der HH-Stelle wurden 

nachhaltige Beschaffungen 

des IT-Dezernats getätigt, 

wie z.B. über 500 fair pro-

duzierte Computer-Mäuse 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

für Schulen und Verwal-

tung. Die Nager IT-Maus 

wird in Deutschland fair ge-

fertigt und ist das am nach-

haltigsten hergestellte IT-

Produkt.  Bei der Auswahl 

von umweltfreundlichen 

Fußbodenbelägen setzt das 

Baudezernat neue Stan-

dards. Im Gesundheitsamt 

Dormagen wurde z.B. ein 

neuer emissionsarmer und 

zertifizierter Kautschuk-

Fußbodenbelag ausge-

schrieben, der höchste Um-

welt- und Nachhaltigkeits-

standards: Blauer Engel, 

Greenguard Gold und sogar 

„Cradle to Cradle“ erfüllt. 

Es liegen zum jetzigen Zeit-

punkt noch keine Firmenan-

gebote vor (Mittelbindung). 

Stand 15.02.2024: 

In den Beschaffungsprozes-

sen werden weiterhin die 

Nachhaltigkeitskriterien un-

ter besonderer Berücksichti-

gung des erstellten Leitfa-

dens berücksichtigt. 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

50 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Konzept zur Optimierung und Fortschreibung des Vermögensmanagements 
Gesamthaushalt 

 

Die Verwaltung wird gebeten: 

• bis zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses ein Konzept zur Optimierung und 
Fortschreibung des Vermögensmanagements vorzulegen, mit dem sie sich aktiv 

und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit der mittel- bis langfristigen Ver-
mögensanlage auseinandersetzt. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um öffentli-

che Gelder handelt und daher hochrisikoreiche Anlageformen ausscheiden. 
 

Aussprache: 

Herr Kreiskämmerer Stiller führte aus, es gehe um die Liquidität des Kernhaushaltes und 
den Umgang mit dieser Liquidität. Es habe einen Umbruch gegeben, statt Verwahrentgelt 

für die Liquidität in der Vergangenheit, erziele man heute wieder Zinserträge. 
Bei Umsetzung des Antrages werde im Rahmen der Dienstanweisung und der haushalts-

rechtlichen Regelungen des Landes eine vermögensmäßig sinnvolle Anlage angestrebt. 

Diese werde sehr konservativ, sehr sicher und ohne Risiko erfolgen.  
 

Einstimmig 
beschlossen 

III/20 

Der Erlass des MHKBD zur 

Sicherung der Liquidität und 

Zahlungsabwicklung wurde 

auf unbestimmte Zeit ver-

längert. 

Die Dienstanweisung für 

das Risikomanagement von 

Geldanlagen beim RKN fin-

det Anwendung. 

Sämtliche Finanzmittel des 

Kreises befinden sich zurzeit 

auf dem Geschäftsgiro-

konto (Cashpool-Konto). Die 

Einlagen auf dem Cashpool-

Konto werden verzinst. Da-

bei richten sich die Konditio-

nen nach der €STR (euro 

short-term rate) zzgl. eines 

Aufschlags von 0,25% p.a. 

bei Inanspruchnahme der 

Kassenkreditlinie sowie ab-

züglich eines Abschlags von 

0,05% p.a. bei Guthaben. 

Damit ist die Verzinsung auf 

dem Cashpool-Konto, bei 

dem die Finanzmittel per-

manent verfügbar sind, im 

Vergleich zu festen Geldan-

lagen über einen Zeitraum 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

von 2-3 Monaten durchaus 

attraktiv. Eine Prognose der 

Zinsentwicklung über einen 

längeren Zeitraum ist der-

zeit schwer und risikoreich. 

Die Überprüfung einer ren-

tablen Kapitalanlage wird 

zu Beginn eines Quartals, 

beginnend mit dem 01.01. 

eines Jahres durchgeführt. 

Stand 30.11.2023: 

Laufender Prozess 

Stand 15.02.2024: 

Laufender Prozess 

51 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Verwendung der tatsächlichen Jahresüberschüsse – Senkung der Kreisumlage 
– Erarbeitung eines rechtssicheren und zukunftsfähigen Verfahrens 

Gesamthaushalt 
1. Senkung der Kreisumlage 2023 

Die Kreisverwaltung wird gebeten, in Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses 

zum Haushalt 2022 Verbesserungen im tatsächlichen Vollzug im Vergleich zu den 
Haushaltsplanungen in voller Höhe durch eine Senkung bzw. Nichterhebung der 

Kreisumlage 2023 an die Kommunen zurückzuführen. 
2. Zuführung des festgestellten Jahresüberschusses 2020 

Der festgestellte Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 17,5 Mio. Euro ist in Höhe 

von  
10 Mio. Euro der allgemeinen Rücklage und in Höhe des restlichen Betrages (7,5 

Mio. Euro) der Ausgleichsrücklage zuzuführen. 
 

 

Antrag zu-
rückgezogen 
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Beschlussprotokoll zu TOP 5: Kreishaushalt 2023: Beratung über den Entwurf 
-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

3. Erarbeitung eines rechtssicheren und zukunftsfähigen Verfahrens 

Die Kreisverwaltung wird gebeten, spätestens bis zum Haushaltsaufstellungsver-

fahren 2024 ein zukunftsfähiges und rechtssicheres Verfahren zu entwickeln, mit 
dem die tatsächlich erzielten Haushaltsverbesserungen im Vergleich zu den Pla-

nungen möglichst zeitnah an die Kommunen weitergegeben werden. Bei der Er-
arbeitung eines solchen Konzeptes sind die Fraktionen im Rahmen des Finanz-

ausschusses zu beteiligen. 

 

52 

Gemeinsamer   
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Mögliche Absenkung der Kreisumlage 

Gesamthaushalt 
 

Soweit sich gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan 2023 Verbesserungen ergeben, 

sollen diese vollständig in einer Absenkung bzw. geringeren Anhebung der Kreisumlage für 
das Jahr 2024 resultieren, insofern die tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 

im Jahr 2023 geringer ist als die kumulierten Haushaltsüberschüsse 2021 und 2022. Die 
Kreisverwaltung wird beauftragt, dies bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 entspre-

chend zu berücksichtigen. 

 

Antrag zu-
rückgezogen 

 

 

52a 

Interfraktio-
neller Antrag 
von CDU, 
FDP, UWG/ 
FW RKN/Zent-
rum und SPD, 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 
 

Verwendung des tatsächlichen Jahresüberschusses 2022 zur Senkung der 

Kreisumlage – Erarbeitung eines rechtssicheren und zukunftsfähigen Verfah-

rens 
Gesamthaushalt 
  

1. Senkung bzw. Nichterhebung der Kreisumlage 2023  
In Umsetzung des Haushaltsbegleit-beschlusses zum Haushalt 2022 sollen wei-

tere Verbesserungen im tatsächlichen Vollzug gegenüber dem beschlossenen 
Haushaltsplan 2022 vollständig durch eine Nichterhebung der Kreisumlage 2023 

in der entsprechenden Höhe an die Kommunen zurückgeführt werden. Die kon-
kreten Beträge sind spätestens im 4. Quartal 2023 bei der Festsetzung der 

Kreisumlage nicht zu erheben.  

2. Erarbeitung eines rechtssicheren und zukunftsfähigen Verfahrens 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, spätestens bis zur Sitzung des Finanzaus-

schusses am 25. September 2023, ein zukunftsfähiges und rechtssicheres Verfah-
ren zu entwickeln, mit dem die tatsächlich erzielten Haushaltsverbesserungen im 

Einstimmig 
beschlossen 

III/20 

erledigt 
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-  Anträge der Fraktionen - 

Beschluss FI/20230314/Ö5 

Lfd. 
Nr.  

Antragsteller 
(Fraktion) 

Antrag 
Abstim-

mungsergeb-

nis 

Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

Vergleich zu den Planungen vollständig und zeitnah an die Kommunen weiterge-

geben werden können. Bei der Erarbeitung eines solchen Konzeptes sind die 

Fraktionen im Rahmen des Finanzausschusses zu beteiligen. 
 

Aussprache: 
Das neue gewählte und zu entwickelnde Verfahren soll ab dem Haushaltsjahr 2023 gel-

ten. Für das Haushaltsjahr 2023 sei die letzte Möglichkeit eine Verbesserung weiterzuge-

ben der Stichtag 15.11.2023, mit der letzten Fälligkeit der Kreisumlage im 4. Quartal 
2023. 

53 

Gemeinsamer  
Antrag der 
SPD und 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Gestaltung des Haushaltsplans 
Gesamthaushalt + Stellenplan 

 

Folgende Änderungen sollen bei der künftigen Erstellung der Kreishaushalte erfolgen: 
1. Jedem Produkt wird eine Personalübersicht zugeordnet 

Abweichungen, die nicht selbsterklärend sind (z.B. Tariferhöhungen), werden in 
der Übersichtdargestellt und erläutert. 

2. Umfassendere und nachvollziehbare Erläuterungen 

Abweichungen, Neuregelungen und Besonderheiten in verschiedenen Bereichen 
sind nachvollziehbar zu erläutern. 

3. Den Produkten im Haushalt werden Kennzahlen zugeteilt, soweit sich dies aus 
der Art des Produktes ergibt.  

4. Darstellung Gesamtkosten 

In der Spalte „Gesamt Ausgabe Bedarf“ sind die kalkulierten Gesamtkosten dar-
zustellen. 

5. Erstellung einer Excelliste 
Den Fraktionen wird neben dem üblichen Format der Haushalt als Excel-Datei zur 

Verfügung gestellt. 
Aussprache 

Es wurde darauf hinwiesen, dass eine Umsetzung der einzelnen Punkte mit erheblichem 

Mehraufwand für die Verwaltung verbunden sei. Konkrete Fragen werden vom Kämmerer 
auf Nachfrage individuell beantwortet, hierdurch wird dem Informationsbedürfnis der 

Fraktionen Rechnung getragen.  
 

Antrag zu-
rückgezogen 
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Dez./ 
Amt 

Rückmeldung Dez. 

NEU 
54 

Gemeinsamer  
Antrag der 
CDU, FDP und 
UWG/ FW 
RKN/ Zentrum 

Die zu Beginn der Sitzung angesprochene Ausschüttung Sparkasse in Höhe von 870.000 

EUR soll zur Deckung politischer Anträge der heutigen Sitzung herangezogen werden. 

Weiterhin soll auch die Isolation aus der Nebenrechnung zur Deckung herangezogen wer-
den. 

Aussprache: 

Die Summe der ergebniswirksamen Haushaltsbelastungen aller Anträge der heutigen Sit-

zung beträgt 1.516.778 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 
148.000 €. 

Nach Berücksichtigung der Deckung aus der Ausschüttung Sparkasse und der Isolierung 
verbleibt ein Betrag in Höhe von 365.777 EUR. 

Eine Verbesserung aus der Landschaftsumlage, die Ende des Monats beschlossen werde, 

solle nach Aussage von Herrn Landrat Petrauschke als durchlaufender Posten direkt an 
die Städte und die Gemeinde weitergeben werden.  

Herr Kreiskämmerer Stiller führte aus, dass der verbleibende Betrag in Höhe von 365.777 
EUR, aus einer verringerten Zuführung zur Pensionsrückstellung gedeckt werden könne.  

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden nach einem versicherungsmathema-

tischen Gutachten der Heubeck AG kalkuliert. Das aktualisierte Gutachten aus Februar 
2023 ergebe eine geringere Zuführung als ursprünglich kalkuliert. 

Herr Landrat Petrauschke stellte fest, dass der Kreisumlagehebesatz mit 31,5 v.H. unver-
ändert bestehen bleiben könne.  

Nach der Diskussion wurde folgender modifizierter Antrag zur Abstimmung gestellt: 
Beschlussvorschlag 

1. Die politischen Beschlüsse des Finanzausschusses haben für den Ergebnishaus-
halt ein Volumen von 1.516.778 EUR. 

2. Die Finanzierung dieses Betrages erfolgt durch: 
>  870.000 EUR Ertrag aus der Gewinnausschüttung Sparkasse 

>  551.001 EUR außerordentlicher Ertrag aus der Isolierung aufgrund der Neben-

rechnung 
>  365.777 EUR Reduzierung der Zuführung zur Pensionsrückstellung aufgrund 

der Neuberechnung der Heubeck AG 
3. Der Kreisumlage-Hebesatz verbleibt bei unverändert 31,5 v.H. 

Es erfolgt keine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage über den im Ent-

wurf eingeplanten Betrag von 4.200.000 Euro hinaus. 

Einstimmig 
beschlossen 

III/20 

Gewinnausschüttung 
Sparkasse ist erfolgt. 
 
Die Verbesserung aus 
der Reduzierung der LU 
wurde mit Festsetzungs-
bescheid vom 
03.08.2023 an die 
Kommunen 
weitergegeben 

erledigt 
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